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Knut Rauchfuss und Imihan Zorlu 
 
 

Trauma und Therapie - 

Erfahrungen in der psychosozialen Arbeit mit 
Überlebenden von Krieg und Folter 

 
 
Eine Einleitung 

Menschenrechtsorganisationen und Initiativen, aber auch 
Einzelpersonen, die mit Flüchtlingen zu tun haben, sind im-
mer wieder damit konfrontiert, dass diejenigen, um deren 
Rechte sie sich bemühen und für deren Wohlbefinden sie sich 
einsetzen, Unfassbares erlebt haben. Krieg, Folter und andere 
extreme Gewalterfahrungen hinterlassen Spuren bei den Ü-
berlebenden, die diese zeitlebens begleiten. 
So arbeiten auch das Internationale Zentrum für Menschen-
rechte der Kurden – IMK e.V. und die Medizinische Flücht-
lingshilfe Bochum e.V. seit Jahren mit Flüchtlingen, die aus 
Kriegs- und Krisengebieten sowie Diktaturen nach Deutsch-
land geflohen sind, die Gefängnis und Folter erlebt und and e-
re Formen von Repression erlitten haben. 
 
Nicht immer war es dabei in beiden Organisationen selbstver-
ständlich, neben dem Protest gegen Menschenrechtsverlet-
zungen und Krieg in Kurdistan einerseits (IMK e.V.) und dem 
Einsatz für die Menschenrechte von Flüchtlingen hierzulande, 
einschließlich der Vermittlung von qualifizierter medizini-
scher Hilfe andererseits (Medizinische Flüchtlingshilfe), auch 
zu fragen, wie sich diejenigen eigentlich seelisch fühlten, de-
nen es gelungen war, der unmittelbaren Bedrohung durch 
Militär und Polizei in ihren jeweiligen Herkunftsländern zu 
entrinnen. Erst nach und nach erhielten die subjektiven Erfah-
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rungen von Betroffenen, ihre leidvolle Bedeutung für die ge-
flüchteten Menschen, und vor allem die daraus gegebenen-
falls folgenden psychischen Schwierigkeiten eine 
angemessene Bedeutung in der alltäglichen Arbeit. 
Von unterschiedlichen Seiten der Menschenrechts- und 
Flüchtlingsarbeit kommend, entwickelte sich so in den ver-
gangenen fünf Jahren für beide Organisationen die psychoso-
ziale Arbeit mit Überlebenden von Krieg und Folter zu einem 
wesentlichen zusätzlichen Tätigkeitsfeld. 
 
Obgleich verschiedene andere Organisationen bereits längere 
Zeit Erfahrungen auf dem Gebiet psychosozialer Arbeit ge-
sammelt haben – allen voran die psychosozialen Zentren und 
das Berliner Behandlungszentrum für Folteropfer als älteste 
Einrichtung in der Bundesrepublik –, steht die Diskussion um 
Inhalte und Konzeptionen dessen, was der von ihnen gewähl-
te psychosoziale Ansatz den herkömmlichen Psychotherapien 
voraushat, in der breiteren Fachöffentlichkeit noch ganz am 
Anfang. 
Und während die psychosoziale Arbeit mit traumatisierten 
Flüchtlingen in kleinen Schritten an Akzeptanz gewinnt, er-
fährt das Wort „Trauma“ im öffentlichen Diskurs geradezu 
zeitgleich einen beängstigenden Boom. Fast jeder und jede hat 
heute irgendeine Vorstellung von „Trauma“. Angesichts der 
inflationären Verwendung des Begriffs hat auch fast jeder 
und jede gleichzeitig gute Chancen, Kennzeichen für irgend-
ein „Trauma“ bei sich selbst oder in der unmittelbaren Um-
gebung zu entdecken. Solchermaßen nivelliert und entwertet, 
wird alles „traumatisch“, was Menschen an Schlechtem wi-
derfährt. Und während Flüchtlingsorganisationen noch müh-
sam bestrebt sind, einer ignoranten Öffentlichkeit begreiflich 
zu machen, was Flüchtlingen in aller Regel Dramatisches wi-
derfahren ist, zerrinnt ihnen durch die systematische Entwer-
tung des Begriffs die Botschaft zwischen den Fingern. Selbst 
fachmedizinisch werden die Folgen von Traumata oftmals 
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von ihren Ursachen losgelöst und auf die Checklisten der 
„Posttraumatischen Belastungsstörung“ (PTSD) reduziert. 
Doch eine Herangehensweise, die auf eine Unterscheidung 
der Tragweite der vorangegangenen Erlebnisse verzichtet, 
banalisiert das Ausmaß traumatischer Erfahrungen und ver-
weigert de facto den Betroffenen eine angemessene und spezi-
fische Behandlung. 
Die praktischen Erfahrungen der Behandlungszentren für 
Kriegs- und Folterüberlebende zeigen immer wieder, dass 
Gewalterlebnisse im Überleben der Betroffenen vielschichtige 
psychische und psychosomatische Beschwerden unterschied-
lichen Ausmaßes und unterschiedlicher Ausprägung hinter-
lassen, die darüber hinaus eben nicht nur aus einem einzigen, 
längst vergangenen Erlebnis resultieren. So tragen aktuelle 
Ausgrenzungen und Sondergesetze für Flüchtlinge im Exil-
land deutlich zur Verschärfung traumatischer Prozesse bei. 
 
Der Dissens über Entstehung, Ausprägung und Folgen eines 
Traumas setzt sich fort in der Ansicht über die Notwendigkeit 
zur Bereitstellung angemessener therapeutischer oder sozial-
arbeiterischer Hilfestellungen. Glauben die einen, dem kom-
plizierten Geflecht psychosozialer Schwierigkeiten von 
Überlebenden schon mit einer kurzen „Nachbereitung“ im 
Sinne des „personal debriefing“ angemessen begegnen zu 
können, so halten andere entgegen, dass nur eine langfristige 
und intensiv begleitete Traumaarbeit die Integration des Er-
lebten und Erlittenen in die eigene Biografie ermöglichen 
könne. Dritte beharren darauf, dass beide Strategien zu sehr 
auf die Pathologisierung von möglichen Reaktionen ausge-
richtet und damit im Sinne traditionell westlicher Psychothe-
rapie auf das Individuum fixiert seien. Diese Form der 
Individualisierung betreibe nicht nur die Privatisierung der 
vorausgegangenen sozialpolitischen Traumatisierungsprozes-
se, sie unterscheide auch nur unzureichend zwischen selbst-
verständlichem Leid und therapiebedürftigen Beschwerden. 
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Darüber hinaus verstelle die individuelle Psychologisierung 
von Leiden zahlreiche kulturell andersartige Zugänge, dem 
Erlittenen Sinn und Bedeutung zuzuweisen und dadurch 
ebenfalls eine Integration des Erlebten zu ermöglichen. 
Wieder andere machen deutlich, dass erst eine Kombination 
unterschiedlicher diagnostischer Instrumente, sowie das ge-
samte Spektrum individualtherapeutischer und interkulturel-
ler Methoden, einschließlich sozialarbeiterischer und 
politischer Angebote, eine gebührende Bandbreite möglicher 
Unterstützungsformen repräsentierten, aus der es jeweils den 
oder die situativ angemessenen Zugänge für den Einzelfall 
auszuwählen gelte. 

Das Internationale Zentrum für Menschenrechte der Kurden 
und die Medizinische Flüchtlingshilfe zählen zu jenen, die 
versuchen, aus dem breiten Spektrum möglicher Unterstüt-
zungsformen jeweils die situativ angemessene Kombination 
für den Einzelfall zu suchen. 

Dass dies nicht immer einfach ist, beweist das weite Feld der 
Fragen, denen sich die Diskussion um Ziel und Inhalte psy-
chosozialer Arbeit mit Überlebenden von Krieg und Folter zu 
stellen hat. Diese Fragen umreißt Usche Merk von der Orga-
nisation medico international folgendermaßen: 

„Wie können Menschen nach Folter, Krieg und Katastrophen 
weiterleben? Nachdem alle ihre Verwandten umgebracht und 
ihr Haus und Feld zerstört wurde? Nachdem sie hilflos zuse-
hen mussten, wie die eigene Tochter von einer Gruppe Solda-
ten vergewaltigt wurde? Nachdem sie jahrelang geflohen 
sind, vor den durch Krieg geschaffenen ‚Lebensbedingungen’, 
vor der Demütigung durch den Terror und die Armut? 
Wie schaffen es Menschen, wieder zu leben? Und wer hilft 
ihnen? Sie sich selbst? Ihre Familie, Nachbarn oder Freunde? 
Die Gruppe, Gemeinde oder Organisation? Traditionelle Hei-
ler? Oder professionelle Helfer? 
Und was hilft ihnen dabei? Einzel- oder Gruppentherapie? 



 11 

Experimentelle Spielräume? Die offizielle Anerkennung ihres 
Leids? Die ‚Wiedergutmachung’, die Entschädigung? Die 
Bestrafung der Täter? Die Verschaffung einer Aufenthaltsge-
nehmigung? Ein Wiederaufbauprogramm, eine gesicherte 
ökonomische Existenz, berufliche Anerkennung? Oder, am 
Ende, die Gnade der Götter, die Besänftigung der bösen Kräf-
te, Rituale der Reinigung, das Gebet?“1 

 
Um ein wenig Übersicht in das Dickicht unterschiedlicher 
psychotherapeutischer und nicht-psychotherapeutischer Ele-
mente psychosozialer Arbeit mit Flüchtlingen zu bringen, 
haben das Internationale Zentrum für Menschenrechte der 
Kurden und die Medizinische Flüchtlingshilfe in den Jahren 
2002 und 2003 eine Reihe von Fortbildungsveranstaltungen 
für MitarbeiterInnen und KollegInnen in der Arbeit mit 
Kriegs- und Gewaltopfern sowie für andere beruflich moti-
vierte InteressentInnen durchgeführt. Im Rahmen der Fort-
bildungsreihe stellten ExpertInnen aus unterschiedlichen 
Feldern der psychosozialen Arbeit ihre Erfahrungen im Um-
gang mit Opfern von Krieg und staatlicher Gewalt vor und 
referierten über Entstehungsbedingungen von Traumata, 
Therapiemethoden sowie über die vielschichtigen gesell-
schaftlichen Hindernisse in der Arbeit mit Betroffenen. 
Ein Teil der Vorträge dieser Fortbildungsreihe, ergänzt um 
eigene Beiträge der HerausgeberInnen, haben zu diesem Buch 
geführt. Es soll dazu beitragen, die Diskussion um Methoden 
und Ziele psychosozialer Arbeit mit Überlebenden von Krieg 
und Folter fortzuführen. 
Jedoch wendet sich dieser Band weniger an die akademische 
psychotherapeutische Fachöffentlichkeit. Die AutorInnen 

                                                 
1 Usche Merk: „Schnelle Eingreiftruppe Seele“ oder was ist kontextuell ange-
passte psychosoziale Arbeit?, hrsg. von Medico international, 2003 
<http://www.medico.de/projekte/poj-ps/usche-merk.htm> 
(10.12.2003). 
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kommen aus der täglichen Praxis im Umgang mit Flüchtlin-
gen und richten ihre Aufsätze und Erfahrungsberichte in ers-
ter Linie an diejenigen, die ebenfalls mit Flüchtlingen zu tun 
haben – an LehrerInnen, SozialarbeiterInnen, Gesundheit s-
personal, KindergärtnerInnen, RechtsanwältInnen, Flücht-
lingsinitiativen und viele andere, die zu ebenjenem sozialen 
Umfeld gehören, dessen Verhalten im Umgang mit Flüchtlin-
gen deutlich zur Stabilisierung von Überlebenden von Krieg 
und Folter beizutragen vermag. 
Und das Buch richtet sich nicht zuletzt an eine politische Öf-
fentlichkeit. Zählt es doch noch immer zu den auch hierzu-
lande weitverbreiteten Verbrechen am gesundheitlichen 
Wohlbefinden von Flüchtlingen, auf welch menschenunwür-
dige Weise Gesetzgeber und Behörden mit ihnen umspringen. 
Denn wer die gesundheitliche Situation von Flüchtlingen 
verbessern und dazu beitragen will, dass sie das Erlittene zu 
überwinden vermögen, muss zunächst einmal ihre Men-
schenwürde wieder herstellen – auch und gerade hierzulan-
de. 
 
Die Beiträge dieses Buches sollen dabei eine Hilfestellung 
geben, sollen die Sensibilität schärfen für das komplexe Ge-
schehen erlittener Psychotraumata und einen Weg weisen, 
der aus dem Teufelskreis der Ohnmacht herausführen kann. 
 
In einem Einführungstext erläutert Knut Rauchfuss den Zu-
sammenhang zwischen Flucht und Trauma. In diesem Rah-
men setzt er sich mit den zerstörerischen Einflüssen von Krieg 
und Folter auf die Persönlichkeit der Überlebenden ausein-
ander und betont die gesellschaftliche Funktion dieser Zerstö-
rung in repressiven Regimen. Dabei begreift er Trauma als 
einen Prozess fluchtbedingender und fluchtbedingter Ein-
flussfaktoren, der, neben den traumatischen Erlebnissen im 
Herkunftsland, auch durch die Flucht selbst und die auf sie 
folgende Entwürdigung in der Bundesrepublik Deutschland 
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maßgeblich miterzeugt wird. Rauchfuss plädiert für einen 
Ansatz psychosozialer Arbeit, der den Kampf um Flüchtlings-
rechte in der Bundesrepublik ebenso einschließt, wie die juris-
tische Aufarbeitung von Menschenrechtsverbrechen in den 
Herkunftsländern. 
 
In ihrem Kapitel über „Traumatisierte Flüchtlinge in Gesell-
schaft und Therapie“ berichtet Hamidiye Ünal über die indi-
viduellen Auswirkungen von Foltererfahrungen auf die 
psychische Befindlichkeit der Überlebenden. Sie erörtert kör-
perliche, psychische und soziale Folgen der Traumatisierung 
und geht dabei speziell auf die Symptomatik der „Posttrau-
matischen Belastungsstörung“ ein. Darüber hinaus stellt die 
Autorin Ansätze der Psychotherapie mit traumatisierten 
Flüchtlingen dar, einschließlich der für einen therapeutischen 
Erfolg notwendigen sozialen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen. 
 
Im Anschluss daran vertiefen Jutta Bierwirth und Cinur Gha-
deri in einem gemeinsamen Beitrag die Ausführungen über 
therapeutische Ansätze und Methoden zur Behandlung der 
Überlebenden von Krieg und Folter. Die Autorinnen gehen 
auf genesungsfördernde und -verhindernde Einflussfaktoren 
ein, beginnend bei dem Erlittenen selbst, über störungsför-
dernde spätere Einflüsse bis hin zu Schutzfaktoren, die dem 
Eintreten einer Störung auch entgegenwirken können. Sie 
beschreiben die unterschiedlichen Ebenen von Stabilisie-
rungsprozessen und stellen Methoden vor, die eine Stabilisie-
rung zu fördern vermögen. Dabei zeigen sie die Bedeutung 
von psychoedukativer Behandlungsvorbereitung und der 
Information der KlientInnen über einzelne Therapieschritte 
auf, legen verschiedene Strategien der Ressourcenstärkung 
dar und erläutern die Rolle von Entspannungsverfahren zur 
Symptomkontrolle. Sie erklären Verfahren der Trauma-
konfrontation und diskutieren kritisch deren Einsatz in unter-
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schiedlichen Phasen der Therapie. Der Beitrag endet mit Be-
sonderheiten, die im Umgang mit Überlebenden sexualisier-
ter Gewalt zu beachten sind. 
Hieran anknüpfend, widmet sich Karin Griese speziell der 
sexualisierten Gewalt gegen Frauen im Krieg. Die Autorin 
analysiert die Bedeutung sexualisierter Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen als Kriegsstrategie, berichtet, was Frauen ge-
zielt angetan wird, und stellt die Folgen für die Überlebenden 
dar. Ausgehend von den geschlechtsspezifischen sozialen 
Konsequenzen, mit denen Überlebende konfrontiert sind, 
entwickelt sie notwendige Anforderungen an die Unterstüt-
zung traumatisierter Frauen und diskutiert kritisch die Le-
bensrealitäten im Herkunftsland wie auch in der 
Bundesrepublik Deutschland, die diesen Anforderungen in 
weiten Bereichen entgegenstehen. 
 
In ihrem gemeinsamen Aufsatz erörtern Dr. med. Hubertus 
Adam und Dr. med. Joachim Walter der psychiatrischen und 
psychotherapeutischen Behandlung der spezifischen Ziel-
gruppe von Flüchtlingskindern. Die Autoren stellen die inter-
generationelle Bedeutung von Verfolgung und Flucht in Form 
kumulativer und sequentieller traumatischer Prozesse dar. 
Dabei gehen sie speziell auf die Erfahrungen ein, die Kinder 
während ihrer Flucht machen, sowie auf die Besonderheiten 
des kindlichen Erlebens und der daraus resultierenden eben-
falls kindspezifischen Ausprägung von posttraumatischen 
Belastungsstörungen. Der Beitrag schließt mit der Betrach-
tung von Rahmenbedingungen, die für eine erfolgreiche The-
rapie erforderlich sind. 
 
Anhand des Fallbeispiels eines Kindersoldaten widmet sich 
Salah Ahmad in seinem Beitrag „Das Recht auf Gesundheit 
und Behandlung“ ebenfalls dem Prozess der Traumatisierung 
von Kindern. Er beschreibt die Symptomatik traumatischer 
Störungen und benennt verstärkende Faktoren, die durch die 
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Lebensbedingungen im Exilland begründet sind. Der Autor 
zeigt Möglichkeiten zur Unterstützung traumatisierter Kinder 
auf und betrachtet Therapiemöglichkeiten anhand des ge-
schilderten Fallbeispiels. 
 
Auf die Therapie traumatisierter Kinder setzt der Text von 
Joachim Sobotta den Schwerpunkt. Der Autor stellt die psy-
chosozialen Folgen dar, die eine Sozialisation im Krieg für 
Kinder mit sich bringt. Beginnend mit den Akzeptanzschwie-
rigkeiten, mit denen eine kindspezifische Sicht auf Trauma 
und Therapie noch vor wenigen Jahren in Fachkreisen und 
Bevölkerung konfrontiert war, erläutert er die Spätschäden, 
die eine frühkindliche Traumatisierung hinterlassen kann 
und deren intergenerationelle Übertragung. Dieser Prozess 
wird am Beispiel der Einfühlungsverweigerung der deut-
schen Kriegs- und Nachkriegskindergeneration in das Leiden 
von Flüchtlingen heute weiter ausgeführt. 
Joachim Sobotta unterscheidet unterschiedliche Vulnerabili-
tätsphasen in der kindlichen Entwicklung und deren Bedeu-
tung für den traumatischen Prozess, wie auch für die daraus 
resultierenden Störungen und die jeweils angemessene thera-
peutische Arbeit. Dabei bedient sich der Autor verschiedener 
Fallbeispiele aus seinen praktischen Erfahrungen in der The-
rapie traumatisierter Kinder. Er stellt heraus, dass jedoch mit 
der diagnostischen Fixierung auf die posttraumatische Belas-
tungsstörung eine Pathologisierung kindlicher Reaktionen 
verbunden ist, die die Gefahr einer weiteren traumatischen 
Sequenz in sich trägt. 
 
Kritisch setzt sich auch Knut Rauchfuss mit der Diagnoseka-
tegorie der posttraumatischen Belastungsstörung auseinan-
der. In seinem Beitrag über Anforderungen, die an die 
Traumatherapie zu richten sind, beklagt er die nivellierenden 
Folgen eines inflationären Umgangs mit dem Traumabegriff 
und schreibt der diagnostischen Reduzierung von Trauma 
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auf einen unvollständigen und unscharfen Symptomkatalog 
einen wesentlichen Anteil daran zu. Stattdessen appelliert er 
an eine differenzierte Wahrnehmung psychoreaktiver Trau-
mafolgen, unter angemessener Berücksichtigung der ver-
schiedenen Anteile eines traumatischen Prozesses 
einschließlich der Gegenwart. Rauchfuss fordert einen inter-
disziplinären und interkulturellen Zugang zu Trauma und 
Therapie unter Einschluss der sozialen Lebensrealitäten von 
Flüchtlingen und plädiert so für eine Entprivatisierung des 
Leidens im Rahmen psychosozialer Ansätze. Um der Spezifi-
tät des Leidens der Überlebenden von Menschenrechts-
verbrechen gerecht werden zu können, hält er die verstärkte 
Einrichtung spezieller Zentren für erforderlich. 
 
Der Band wird abgerundet durch ein Kapitel von Johannes 
Düchting, der sich aus juristischer Sicht der Situation von 
Flüchtlingen in Deutschland widmet. Unter dem Titel „Asyl 
und Abschiebeschutz in Deutschland“ erläutert er jene recht-
lichen Rahmenbedingungen, unter denen eine umfangreiche 
Therapie für traumatisierte Flüchtlinge fast zur Unmöglich-
keit gemacht worden ist. Der Autor zeichnet die Geschichte 
des Asylrechts in Deutschland nach, bis zu dessen faktischen 
Abschaffung im Jahr 1993. Ausführlich geht er auf die ver-
bliebenen materiell-rechtlichen Grundlagen der herrschenden 
Flüchtlingsgesetzgebung ein und stellt die einzelnen Schritte 
des Asylverfahrens dar. Mit statistischen Angaben zeigt er 
den Erfolg einer Politik der Flüchtlingsabwehr seit den 90er 
Jahren auf. Einen wichtigen Teil des Kapitels bilden aber auch 
seine Ausführungen zu Abschiebehindernissen und Abschie-
bungsverboten im Ausländergesetz. Der Autor erklärt die 
prinzipielle Bedeutung der gutachterlichen Feststellung einer 
posttraumatischen Belastungsstörung für den Abschiebe-
schutz und deren faktische Entwertung in der Verfahrenspra-
xis. Im letzten Teil des Beitrags geht Düchting auf geplante 
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Änderungen im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes und der 
europäischen Harmonisierung des Asylrechts ein. 
Mit diesem Sammelband versuchen wir, einen Beitrag zur 
Information und Diskussion um den Zusammenhang zwi-
schen Krieg, Folter, Repression, Flucht und den Lebensbedin-
gungen von Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland 
einerseits und dem Entstehen bzw. der Aufrechterhaltung 
traumatischer Prozesse andererseits zu geben, sowie Mög-
lichkeiten zu ihrer Überwindung aufzuzeigen. Dabei sind wir 
uns bewusst, dass vieles noch genauer zu beschreiben und zu 
analysieren wäre. 
Die Beiträge in diesem Buch dokumentieren ausschnittsweise 
den Stand der derzeitigen Diskussion in der psychosozialen 
Praxis im Rahmen der Arbeit mit Überlebenden von Folter 
und Krieg. Der Blickwinkel der AutorInnen aus ihren Erfah-
rungen heraus ist dabei durchaus kein einheitlicher. Auch 
wenn Gemeinsamkeiten zum Beispiel darin bestehen, dass 
keiner der Texte für „debriefing“-Strategien oder andere 
Kurztherapien votiert, so gleichen sich doch durchaus nicht 
immer die Haltungen gegenüber der Bedeutung individual-
therapeutischer oder sozialer Unterstützungsformen für die 
Stabilisierung traumatisierter Flüchtlinge. Auch wird der Di-
agnosekategorie der „Posttraumatischen Belastungsstörung“ 
eine unterschiedliche Relevanz für die therapeutische Praxis 
beigemessen.  
Diese Differenzen im Zugang zu dem komplexen Themenfeld 
von Trauma und Therapie sind gewollt und zeigen die Not-
wendigkeit zur Fortführung der Debatte um die Ausgestal-
tung psychosozialer Therapieansätze. 
Wir hoffen, mit den einzelnen Aufsätzen einen Beitrag zur 
Anregung dieser Diskussion leisten zu können. 
 
Die HerausgeberInnen,  
 
Dezember 2003 
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Knut Rauchfuss 
 
 

Flucht und Trauma 
 
 
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts befindet sich weltweit jeder 
120. Mensch auf der Flucht. Der Hohe Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen (UNHCR) schätzte 2001 knapp 20 
Millionen Menschen, die sich – gemäß der Definition der Gen-
fer Flüchtlingskonvention – „aus der begründeten Furcht vor 
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
ihrer politischen Überzeugung außerhalb des Landes“ befan-
den. Weitere 20 bis 25 Millionen Menschen sind innerhalb 
ihrer eigenen Länder geflohen: so genannte Binnenvertriebe-
ne.2, 3 
Nicht mitgerechnet sind dabei jene, die aus anderen Gründen 
gezwungen sind, ihren angestammten Lebensbereich zu ver-
lassen. Zählt man diejenigen hinzu, die vor Naturkatastro-
phen, vor der flächendeckenden Verelendung ihrer 
ökonomischen und sozialen Lebensumstände oder vor der 
Zerstörung ihrer ökologischen Überlebensgrundlagen fliehen 
müssen, so beziffert der Weltmigrationsbericht 2003 der In-
ternationalen Organisation für Migration (IOM) die Massen-
migration auf mittlerweile 175 Millionen Menschen – 55 
Millionen mehr als 1990. Dies entspricht knapp drei Prozent 

                                                 
2 Vgl. United Nations (Hrsg.): United Nations High Commissioner for Refu-
gees (UNHCR). Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
<http://www.uno.de/deutschland/unhcr.htm> (10.12.2003). 
3 Vgl. United Nations  High Commissioner for Refugees (Hrsg.): Wer     
ist ein Flüchtling? <http://www.unhcr.de/unhcr.php/aid/178> 
(10.12.2003). 
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der Weltbevölkerung: jeder 35. Mensch auf der Welt ist heute 
MigrantIn.4 
 
Die wenigsten Menschen verlassen freiwillig und gerne ihre 
soziokulturelle Umgebung. Wer auf der Flucht ist, hat zu-
meist zuvor Dramatisches erlebt, fürchtet um Leib und Leben 
und sieht in letzter Konsequenz die einzige Rettung darin, 
sich an einem anderen Ort in Sicherheit zu bringen.  
Doch für zahlreiche Menschen schafft die Flucht zu diesem 
neuen Ort nicht die erwünschte Erlösung. Das Erlittene reist 
mit ihnen und in ihnen. Zwischen einem Drittel und der Hälf-
te aller Flüchtlinge leidet nach Einschätzung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) unter psychischen Problemen als 
Folge der fluchtbedingenden und fluchtbedingten Traumata.5 
Andere Quellen sprechen „nur“ von zehn bis dreizehn Pro-
zent. Diese Zahlen mögen stimmen oder nicht, sie mögen 
mehr über Traumadefinitionen und Diagnosekriterien aussa-
gen, als über das tatsächliche Befinden von Flüchtlingen. In 
jedem Fall ist jedoch davon auszugehen, dass eine große 
Mehrheit aller Flüchtlinge traumatische Situationen durch-
gemacht hat. Dies zeigt allein die praktische Erfahrung mit 
Blick auf den ganzen Menschen, die durch keine akademische 
Diagnosestatistik zu ersetzen ist. 
Zu den Erfahrungen, die Menschen als besonders traumatisch 
erleben, zählt die unmittelbare Bedrohung ihres Lebens, ihrer 
Freiheit, ihrer physischen Integrität und ihrer Menschenwür-
de. Insbesondere wer Krieg und Unterdrückung, wer syste-
matische Gewalt und Erniedrigung gegen sich oder nahe 
Angehörige überlebt hat, ist in hohem Maße gefährdet, durch 

                                                 
4 Vgl. International  Organization for Migration (Hrsg.):  World  Migra-
tion Report 2003, 10. Juni 2003 <http://www.iom.int/en/archive/ 
pr861_en.shtml> (10.12.2003). 
5 Vgl. World Health Organization (Hrsg.): The World Health Report 2001 – 
Mental Health: New Understanding, New Hope, Genf 2001, S.43. 
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das Erlittene ein Leben lang fortdauernd beeinträchtigt zu 
sein. 
 
 
Flucht vor Krieg 

Die Zahl jener, die vor bewaffneten Konflikten auf der Flucht 
sind, ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht weniger ge-
worden. Das jährlich erscheinende „Konfliktbarometer“ des 
Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung 
zählte für das Jahr 2002 dreiundvierzig militärisch ausgetra-
gene politische bzw. soziale Auseinandersetzungen, davon 
dreizehn flächendeckende Kriege.6 Auch wenn die großen 
zwischenstaatlichen Kriege zum Ende des 20. Jahrhunderts 
durchaus rückläufig waren, so bedeutete dies nicht etwa ei-
nen Rückgang des Ausmaßes der von kriegerischen Ausei-
nandersetzungen Betroffenen.7 In den 90er Jahren waren es 
vor allem die Kriege innerhalb des ehemaligen Jugoslawien, 
der Krieg des türkischen Militärs gegen die Bevölkerung der 
kurdischen Provinzen in der Türkei, verschiedene Kriege 
innerhalb des irakischen Staatsterritoriums – die insbesondere 
in der kurdischen Autonomiezone im Nordirak sowohl als 
innerkurdische Kriege, als auch unter massiver Beteiligung 
von Armeen der Nachbarstaaten Türkei und Iran sowie der 
irakischen Armee ausgefochten wurden –, der Krieg gegen 
die tamilische Bevölkerung in Sri Lanka, die Kriege auf dem 
Kaukasus – vor allem in Tschetschenien –, die Kriege inner-
halb Afghanistans, der Krieg in Algerien, sowie die Kriege auf 
dem afrikanischen Kontinent – in Liberia, Kongo, Sierra Leo-

                                                 
6 Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (Hrsg.): 
Konfliktbarometer 2002 <http://www.hiik.de/de/index_d.htm> 
(10.12.2003). 
7 Vgl. Dario Azzellini und Boris Kanzleiter (Hrsg.): Das Unternehmen 
Krieg. Paramilitärs, Warlords und Privatarmeen als Akteure der Neuen 
Kriegsordnung, Berlin Hamburg Göttingen 2003. 
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ne, Nigeria, Elfenbeinküste, Sudan und Angola – aus denen 
sich Menschen nach Europa in Sicherheit zu bringen suchten. 
Hinzu kamen Flüchtlinge aus weiteren bewaffneten Konflik-
ten, von denen vergleichsweise wenige Europa, speziell die 
Bundesrepublik Deutschland, erreichten.  
All diesen Kriegen ist gemein, dass der breite Angriff auf die 
Zivilbevölkerung und deren Einbindung in das Kriegsge-
schehen systematisch und mit strategischem Kalkül betrieben 
wird. Die zunehmende ideologische Ethnisierung sozialer 
Konflikte führt darüber hinaus zu umfangreichen Massakern 
an und Vertreibungen von Zivilbevölkerung, mit dem Ziel, 
die ökonomische und kulturelle Reproduktionsfähigkeit gan-
zer Bevölkerungsgruppen zu zerstören. Aus bewaffneten 
Konflikten flüchten somit vermehrt Menschen, deren Häuser 
und Dörfer niedergebrannt und zerstört, deren Viehbestände 
geschlachtet und deren Äcker vermint und die mit Waffen-
gewalt aus ihren angestammten Lebensgebieten vertrieben 
wurden. 
Und es fliehen Menschen, die die Gewalt der Gegenseite am 
eigenen Leib erfahren oder hilflos mit ansehen mussten, wie 
nahe Angehörige – ihre Eltern, Geschwister, Kinder oder E-
hepartnerInnen – vor ihren Augen gedemütigt, verletzt, ver-
schleppt, vergewaltigt oder umgebracht wurden. 
Andere entziehen sich der Teilnahme am Krieg, weil sie es 
nicht mehr aushalten, selbst gezwungen zu werden, an Mas-
sakern mitzuwirken. Sie fliehen vor Zwangsrekrutierungen 
oder desertieren. Nach oft jahrelangen bewaffneten Konflik-
ten begeben sich Menschen auf die Flucht, deren Kindheit 
und Jugend durch den Krieg zerstört wurde und die nicht 
selten schon als Kindersoldaten selbst zur aktiven Kriegsteil-
nahme gezwungen wurden.  
So ergab eine Studie, die der Christian Children’s Fund 1995 
in Angola durchführte, dass dort 66 % aller Kinder bereits 
Zeuge eines Mordes geworden waren. 91 % hatten schon Lei-
chen gesehen, und 67 % mussten miterleben, wie andere Leu-
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te gefoltert, geschlagen oder verletzt wurden. Fast 60 % hatten 
Verwandte verloren, 20 % sogar nahe Verwandte wie Eltern 
und Geschwister.8 
Wer den Krieg überlebt, teilt das Leben in ein Vorher und ein 
Nachher. Und nichts kann die Zeit dazwischen vergessen 
machen. Eine Rückkehr in das Vorkriegsleben wird immer 
unmöglicher, je stärker die veränderten Herrschaftsverhält-
nisse zwischen Siegern und Verlierern sich zu neuen Macht-
strukturen, Privilegien, Ausgrenzung, Terror und 
umfassender Kontrolle zementieren. 
Hinzu kommt, dass in einigen Regionen der Welt heute der 
Krieg zur Regel geworden ist, die keine Nachkriegszeiten, 
sondern nur noch Zeiten zwischen den Kampfhandlungen 
kennt.9 
 
Doch nicht nur bewaffnete Konflikte und ihre unmittelbare 
Bedrohung des Menschenrechts auf Leben zwingen Men-
schen zur Flucht. 

 
 
Flucht vor Folter und Repression 

Ebenfalls im Jahr 2002 dokumentierte amnesty international 
Menschenrechtsverletzungen in 151 Staaten. So wurde aus 
106 Ländern Folter durch staatliche Institutionen berichtet.10 

In mehr als 70 Ländern wird heute systematisch gefoltert, das 

                                                 
8 Usche Merk: „Schnelle Eingreiftruppe Seele“ oder was ist kontextuell ange-
passte psychosoziale Arbeit?, hrsg. von medico international, 2003 
<http://www.medico.de/projekte/poj-ps/usche-merk.htm> 
(10.12.2003). 
9 Vgl. Dario Azzellini und Boris Kanzleiter (Hrsg.): Das Unternehmen 
Krieg. 
10 Vgl. ai Deutschland (Hrsg.): Kampagnen & Aktionen 
<http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/windexde/KA2003078> 
(16.12.2003). 
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heißt, die Folter wird dort flächendeckend eingesetzt, um 
Widerständigkeit in der Gesellschaft schon im Keim durch 
staatlichen Terror zu ersticken.11 
Wo gefoltert wird oder gefoltert werden soll, verbreiten Be-
fürworter der Folter stets die Mär, Folter sei eine verschärfte 
Verhörmethode und diene der gezielten Erpressung von In-
formationen, Denunziation und Geständnis. Dies zeigt nicht 
zuletzt die öffentliche Debatte über die Wiedereinführung der 
Folter, wie sie zu Beginn des Jahres 2003 nach längerer Pause 
auch in den bundesdeutschen Medien erneut geführt wurde. 
Als Anlass diente seinerzeit die öffentliche Betroffenheit über 
die Entführung und Ermordung eines 11-jährigen Jungen.12 
Auch Überlebende von Folter wählen für sich oft genug die 
Erklärung, man habe sie gefoltert, um die Preisgabe von In-
formationen zu erzwingen. Denn in der Tat wird auch unwis-
senden Opfern unter der Folter das Gefühl vermittelt, sie 
hielten irgendwelche Informationen zurück. Doch auch für 
den Erhalt der Selbstachtung jener, die unter der Folter tat-
sächlich etwas verschwiegen haben, erhält die Interpretation 
von Folter als „Verhörmethode“ eine sinnstiftende Funktion, 
welche die Illusion verleiht, letztlich den Folterern überlegen 
geblieben zu sein. Und immer wieder dreht sich in politischen 
Oppositionsgruppen die Diskussion um die Frage, ob unter 
der Folter „Verrat“ begangen worden sei oder nicht. 
So hält sich auch in der Öffentlichkeit weltweit hartnäckig die 
Fehleinschätzung von der Folter als „Verhörmethode“. Für 
Überlebende von Folter schreibt diese Interpretation zwar 
ihrem unbegreiflichen Leiden einen gewissen rationalen Sinn 

                                                 
11 Vgl. ai Schweiz (Hrsg.): Ein Rechtsstaat verträgt kein bisschen Folter 
<http://www.amnesty.ch/d/id/idamd/m0305d/kbf.html> 
(11.12.2003). 
12 Albert Scharenberg: Folter dipolter. Zur schleichenden Aufweichung des 
Folterverbots in Deutschland, in: ak – analyse + kritik – Zeitung für linke 
Debatte und Praxis, Nr.471 vom 21.03.2003 
<http://www.akweb.de/ak_s/ak471/17.htm> (11.12.2003). 
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zu. TäterInnen aber ermöglicht sie die Verharmlosung ihrer 
Verbrechen. Und für die schweigenden ZuschauerInnen 
bleibt die Welt erklärlich und die ihrer eigenen Ignoranz in-
newohnende stille Komplizenschaft entschuldbar. 
 
Doch Folter ist keine „Verhörtechnik“. Schon seit den Hexen-
prozessen des Mittelalters ist im Grundsatz eindeutig erkenn-
bar, dass Folter auf die Zerstörung des einzelnen Menschen 
abzielt und auf die umgebende Gesellschaft. 
Das politische Ziel von Folter ist es, Widerstand zu brechen:  
– den individuellen Widerstand zu brechen und damit den 
individuellen Menschen zu zerstören, der diesen Widerstand 
aufrecht zu erhalten versucht; 
– den Widerstand einer bestimmten Organisation zu zerschla-
gen, der die jeweiligen Verhafteten angehören; denn die mit 
der Folter verbundene Zerstörung ihrer Persönlichkeit soll 
mindestens erreichen, dass die unmittelbar selbst Betroffenen 
nach ihrer Freilassung ihre Arbeit in der entsprechenden Or-
ganisation nicht in gewohnter Weise fortführen können;  
– Opposition insgesamt zum Schweigen zu bringen, in der 
Erwartung, dass eine kollektive Angst den kollektiven Unmut 
ersetzen und das oppositionelle Potential einer Gesellschaft 
lähmen möge. 
 
Dass Folter eben nicht der Erpressung von Information dient, 
lässt sich schon alleine darüber feststellen, dass in den meis-
ten Ländern, in denen systematisch gefoltert wird, Folter für 
politische Gefangene regelmäßig bereits vor dem Verhör zum 
Einsatz kommt. Sie könnten gestehen, was immer sie wollten, 
und sie würden trotz allem gefoltert. 
Andere werden gefoltert, obgleich sehr wohl bekannt ist, dass 
aus ihnen nichts herauszupressen ist. Die Behörde beabsich-
tigt, einen Täter oder eine Täterin zu präsentieren, und benö-
tigt jemand, der oder die unter Folter ein vorgefertigtes 
Geständnis unterschreibt. 
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Unter Folter erpresste Informationen gehen in zu vielen Fäl-
len nicht über das hinaus, was die Militärs und Geheimdiens-
te sowieso bereits schon wissen. Informationen lassen sich in 
aller Regel viel besser durch in Organisationen eingeschleuste 
Spitzel einholen. 
Gerade AktivistInnen an der Basis von Organisationen verfü-
gen in der Regel ohnehin nicht über ein umfassendes Wissen 
zu Plänen und Strukturen ihrer Organisation, sondern allen-
falls über den Umgang mit einigen wenigen Kontaktleuten. 
Gefoltert werden jedoch in bestimmten Ländern generell alle, 
die in die Fänge der Verfolgungsbehörden geraten, ob sie 
über Wissenswertes verfügen oder nicht. Und oftmals er-
presst die Folter daher nichts weiter als neue Namen – Na-
men, die gegebenenfalls gar nichts mit der Organisation zu 
tun haben. Unter Informationsaspekten ist dies wertlos, die 
Folgen für die so Denunzierten sind dennoch immens, denn 
sie geraten per Zufall ebenfalls in die Mühlen des gezielt ex-
pandierenden Teufelskreises staatlichen Terrors. 
Und genau dies ist auch gewollt, denn damit erhält Folter ihre 
gesellschaftliche Funktion. Folter ist dazu da, traumatisch zu 
wirken. Sie erzeugt systematisch das individuelle und das 
kollektive Psychotrauma als gewollte Folge und vorrangiges 
Ziel. Gerade auch im Zusammenwirken mit anderen Maß-
nahmen willkürlicher Repression, wie dem Verschwindenlas-
sen von Menschen, der Entführung von Kindern politischer 
Gefangener und dem politischen Mord. Folter ist stets einge-
bettet in ein umfangreiches Arsenal staatlicher Repression. Sie 
dient der Durchsetzung sozialer Kontrolle durch Schaffung 
eines Klimas des Terrors, welches alle sozialen, ökonomi-
schen, kulturellen und politischen Beziehungen der Gesell-
schaft durchdringt. 
Damit ist das eigentliche Ziel von Folter eben nicht das Ges-
tändnis, sondern das Psychotrauma – die nachhaltige Schädi-
gung der Persönlichkeit des Individuums, des unmittelbar 
betroffenen Menschen. Und darüber hinaus zielt Folter eben-
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so auf die mittelbar Betroffenen, auf die gesellschaftliche Ebe-
ne ab. Denn auch innerhalb der soziokulturellen Alltagsstruk-
turen einer Gesellschaft soll Folter traumatische Situationen 
hinterlassen, die ganze Bevölkerungsgruppen kollektiv erfas-
sen können – Menschen, die in der Angst leben müssen, stets 
selbst Opfer von Folter werden zu können, oder mit der stän-
digen Angst um ihre Angehörigen zu kämpfen haben. 
Je willkürlicher und unberechenbarer der Einsatz staatlichen 
Terrors erscheint, bzw. je unvermittelter jeder und jede ein 
potentielles Opfer werden kann, desto ausgeprägter der sozi-
alpolitische Effekt von Einschüchterung und Verängstigung 
auf die Gesellschaft. 
Der deutsch-chilenische Schriftsteller Urs M. Fiechtner be-
schreibt in seinen Schriften für amnesty international die ge-
sellschaftliche Funktion der Willkür von Folter so: 
„Auf diese Weise lässt sich die Verzweiflung und Panik im 
Volk am schnellsten und vollkommensten herstellen. Auf 
diese Weise weigert sich die Weltöffentlichkeit auch am ehes-
ten, an ein planvolles System zu glauben. Wer Genitalien ab-
schneidet oder schwangere Frauen foltert, darf nur eine Bestie 
sein, nicht aber der Vollzugsbeamte eines staatlichen Schreib-
tischbefehls. Dann ist unsere Welt zwar in einigen Zügen be-
dauerlich, prinzipiell aber noch in Ordnung. Um Widerstand 
im Keime zu ersticken, muss jeder Angehörige des Volkes ein 
potentielles Opfer sein. Jedes Delikt, auch wenn es keines ist, 
muss den Folterer auf den Plan rufen können. Jede Barbarei 
muss vorstellbar und jederzeit möglich sein. Der Anschein 
der Willkür, der Irrationalität schafft für die Unterdrückten 
jene Atmosphäre der unberechenbaren, allgegenwärtigen 
Bedrohung, die für die Machthaber so wertvoll ist. Für das 
Publikum schafft er den exotischen Geruch der Perversion, 
deren Ausmaße so unglaubhaft und unerklärlich sind, dass 
die Empörung entweder gar nicht oder viel zu spät entsteht. 
Damit erfüllen die Schreie des Gefolterten ihren politischen 
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Zweck: sie schaffen Ruhe im Land und Schweigen im Aus-
land.“13 
 
Weltweit beschäftigen sich mehr Ausbildungsakademien mit 
der Optimierung von Folterpraktiken, als es Lehrstühle für 
Menschenrechte gibt. Dabei geht der Trend zunehmend da-
hin, jene Folterpraktiken zu vermeiden, die später vor Gericht 
oder gegenüber der Öffentlichkeit allzu leicht nachweisbar 
sind, weil sie beispielsweise dokumentierbare körperliche 
Spuren hinterließen. Die „schmutzige“ Folter wird schrittwei-
se ersetzt durch Methoden psychischer Folter, die nicht so 
ohne weiteres nachweisbar sind, aber dieselben zerstöreri-
schen Effekte entfalten. 
Gleich, welche Methoden im Rahmen der Folter zum Einsatz 
kommen, sie verfolgen das Ziel, Menschen zu zerstören, und 
sie werden dementsprechend zweckorientiert eingesetzt. Für 
Überlebende von Folter bedeutet dies, dass sie mit dieser Zer-
störung fortan umgehen müssen. 
„Die Tortur ist das fürchterlichste Ereignis, das ein Mensch in 
sich bewahrt“, setzte sich Jean Améry als einer der Ersten 
öffentlich damit auseinander, welche Spuren das Unbe-
schreibliche, das er erleiden musste, in ihm hinterließ. „Wer 
gefoltert wurde, bleibt gefoltert“, schrieb Améry, „wer der 
Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in dieser 
Welt.“14 Améry war Häftling in Auschwitz, Buchenwald und 
Bergen-Belsen. 
Seither gibt es zahlreiche Zeugnisse von Überlebenden aus 
allen Teilen der Erde, die belegen, welche grausamen Folgen 
Folter bei den Überlebenden hinterlassen kann. 
 

                                                 
13 Urs M. Fiechtner und Ursula Waldmann: Am Rande – Fragmente über 
die Folter, Schriften für amnesty international 7, Tübingen 1984, S.9 f. 
14 Jean Améry: Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines 
Überwältigten, München 1966, zitiert nach: Urs M. Fiechtner und Ursula 
Waldmann: Am Rande, S.38. 
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Trauma als Prozess 

Menschen, die aus Kriegsgebieten fliehen oder in der Haft 
gefoltert wurden, haben hochtraumatische Situationen durch-
lebt. Dennoch ist damit nicht zwangsläufig verbunden, dass 
das Erlebte auch individuelle Folgen im Sinne eines Traumas 
hinterlässt. 
Auch wenn David Becker anführt: „es gibt ein externes Krit e-
rium, mit dem man zumindest bei einigen Leuten recht sicher 
wissen kann, dass sie traumatisiert sind: wenn sie z.B. aus 
Srebrenica hierher gekommen sind – Srebrenica, das bedeutet 
Bosnienkrieg, Massaker. Da brauche ich keine Diagnose, da 
weiß ich Bescheid, dass Leute extrem betroffen sind.“15 – so 
spricht Becker doch gezielt eben nicht davon, dass „alle Leu-
te“ traumatisiert seien, sondern nur „einige“, obgleich alle 
„extrem betroffen“ seien von den Ereignissen, die sie durch-
leben mussten. 
Dem entsprechend berichtet Derek Summerfield von einer 
Studie aus Ruanda und den angrenzenden Flüchtlingslagern, 
die nach dem Völkermord von 1994 verfasst wurde und fest-
stellte, dass sich 51 % der Befragten nicht „die meiste Zeit 
traurig“ fühlten, dass 77 % an „Aktivitäten wie Arbeit oder 
Spiel interessiert“ waren, 46 % einschätzten, dass sie „ebenso 
gut in der Lage“ wären, „etwas zu machen, wie vor dem 
Krieg“, dass 57 % ihre Zukunft optimistisch sahen und 75 % 
der Befragten sich sogar in der Lage fühlten, „ihrer Familie 
oder sich selbst Schutz zu bieten“.16 

                                                 
15 David Becker: Flüchtlinge und Trauma (Interview), Berlin Mai 2002 
<http://userpage.fu-berlin.de/~wolfseif/verwaltet-entrechtet-
abgestempelt/texte/becker_trauma.pdf> (10.12.2003). 
16 Derek Summerfield: Das Hilfsbusiness mit dem Trauma, in: medico 
international (Hrsg.): Schnelle Eingreiftruppe „Seele“: auf dem Weg in 
die therapeutische Weltgesellschaft; Texte für eine kritische „Trauma-
Arbeit“, Frankfurt/M. 1997, S.14 <http://www.medico.de/ projek-
te/poj-ps/summerfield.htm> (16.12.2003). 
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Diese Unterscheidung ist notwendig, wenn es gilt, den Reflex 
zu vermeiden, aus dem Erleben traumatischer Situationen 
zwangsläufig auch eine Traumadiagnose ableiten zu wollen. 
Gleichartig traumatisches Erleben kann bei unterschiedlichen 
Menschen eben auch grundverschiedene Folgen haben, so 
dass es wichtig ist, zwischen Leiden und Trauma zu differen-
zieren. 
Becker unterscheidet dementsprechend zwischen „traumati-
schen Situationen“, die kollektiv erlebt werden (z.B. Krieg, 
Unterdrückung), dem individuell erlebten Trauma (z.B. Fol-
ter, Vergewaltigung) und den traumatischen Symptomen die 
sich individuell ausprägen können. Ob und in welcher Form 
es zur Ausprägung von Symptomen kommt, wird dabei stark 
beeinflusst von den auf das initiale traumatische Ereignis 
folgenden Erlebnissen. „Man kann in solchen Situationen den 
Anfang des Risses festlegen. Aber wie der Riss dann weiter-
geht, wann er aufhört, das ist eine ganz schwierige Sache. [...] 
Es geht nicht um das Trauma und die Folgen, sondern um 
einen traumatischen Prozess.“17 
Becker folgt damit dem Konzept der „sequentiellen Traumati-
sierung“. Dieses Konzept wurde durch den Arzt und Psycho-
analytiker Hans Keilson entwickelt, der nach 1945 in Holland 
die jüdische Waisenorganisation „Le Ezrat Ha Jeled“ gründe-
te und als einer der Pioniere der Traumatherapie gilt. Keilson 
prägte 1979 die Sichtweise, „Trauma“ nicht länger als einzel-
nes Ereignis, sondern als Abfolge traumatischer Sequenzen 
unterschiedlichen Charakters und unterschiedlicher Bedeu-
tung zu interpretieren.18 
 
Dabei ist für die individuellen Folgen nicht nur entscheidend, 
was initial erlebt wurde, sondern was auf das traumatische 
                                                 
17 David Becker: Flüchtlinge und Trauma. 
18 Vgl. Hans Keilson: Sequentielle Traumatisierung bei Kindern: Deskriptiv-
klinische und quantifizierend-statistische follow-up Untersuchung zum Schick-
sal der jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden, Stuttgart 1979. 
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Ereignis selbst folgte. Das Trauma wird dadurch zum Pro-
dukt eines über Jahre hinweg andauernden politischen, sozia-
len und individuellen Prozesses, der auch die kommenden 
Generationen noch erfassen kann. 
 
 
Traumasituation Flucht 

Traumatisierungsprozesse enden nicht mit Kriegsende, Haft-
entlassung oder dem gelungenen Versuch, Kriegs- oder Kri-
senregion zu verlassen. Ein Opfer kann zu einem Zeitpunkt 
völlig gesund sein, einige Jahre später, nach einem anderen 
Ereignis, plötzlich Symptome entwickeln, erneut gesunden 
und erneut erkranken, stets abhängig davon, wie die Gesell-
schaft, in der Überlebende von Krieg und Folter leben müs-
sen, mit ihnen umgeht. 
So ist zum Beispiel von ganz wesentlicher Bedeutung, ob und 
in welcher Weise für das erlebte Leid Anerkennung erfahren 
werden kann. Anerkennung setzt jedoch zunächst einen 
Raum voraus, in dem das Erlittene verbal oder nonverbal 
artikuliert und das resultierende Leiden ausgelebt werden 
kann. 
 
Dies ist für einen großen Teil der Überlebenden jedoch oft 
nicht möglich. So bedingt die soziale Erwartungshaltung von 
Angehörigen, sozialem Umfeld und politischen Weggefähr-
tInnen oftmals den Zwang zur inneren Härte nach der Haft-
entlassung. 
Auch in der übrigen Bevölkerung bleibt die Anerkennung des 
Erlittenen in aller Regel aus. Solange Regierende, Militärs und 
Polizei die Träger öffentlicher Definitionsgewalt darstellen, 
bestimmt ihre Propaganda weite Teile des Koordinatensys-
tems der öffentlichen Wahrnehmung in den betroffenen Ge-
sellschaften. Oft werden Überlebende von Folter in diesem 
Koordinatensystem zu TäterInnen umgelogen, denen eine 
allenfalls überzogene, aber sicherlich nicht gänzlich unberech-
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tigte Behandlung zuteil geworden sei. Eine Anerkennung als 
Verfolgte und Überlebende von Menschenrechtsverbrechen 
findet nicht statt. 
 
Die Flucht selbst setzt die Überlebenden unter weiteren 
Durchhaltedruck – nicht zuletzt dann, wenn sie bei dem ris-
kanten Versuch der Überwindung von Einreiseschranken 
erneut Leben und Gesundheit riskieren. Durch eine veränder-
te Rechtslage in der europäischen Asylpraxis wächst die Zahl 
klandestiner Immigrationen. Mit Schwinden der Chance, eu-
ropäisches Territorium auf legalem Weg zu erreichen, sind 
Flüchtlinge zunehmend gezwungen, sich in die Hände von 
Schleusergruppen zu begeben, deren vorrangiges Ziel darin 
besteht, Kapital aus der Misere der Flüchtlinge zu schlagen. 
Berichte von menschenunwürdigen Transportformen wech-
seln mit Nachrichten über Gewaltverbrechen an den Flücht-
lingen selbst. 
 
Und Flucht kann Menschen selbst dann noch weiter traumati-
sieren, wenn sie scheinbar sicheren Boden in Europa erreicht 
haben. 
„Die Situation von Flüchtlingen ist zunächst einmal, unab-
hängig davon was sie erlebt haben, eine Situation extremster 
Unsicherheit, da die Grundkoordinaten, mit denen die Welt 
vertrauensvoll wird, nicht mehr gelten. Alles was sie bis ges-
tern gelernt haben, wie die Welt  funktionieren sollte, so funk-
tioniert sie plötzlich nicht mehr“, umschreibt Becker die 
Situation, in der Flüchtlinge ihr Zielland erreichen.19 

Allein dies bedingt, dass sie grundsätzlich einer neuen Le-
benssituation bedürfen, in der ihnen die Aufnahmegesell-
schaft eine fühlbare Sicherheit zuteil werden lässt. 

Verglichen mit dieser Bedürfnislage von Menschen, die oben-

                                                 
19 David Becker: Flüchtlinge und Trauma. 
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drein Schreckliches erlebt haben, stellt sich die bundesdeut-
sche Flüchtlingspolitik als neuerliches Verbrechen dar, das an 
ihnen begangen wird. 

Menschenunwürdige Unterbringungsbedingungen, Arbeit s-
verbot, nahezu fehlende soziale Unterstützung und ein auf 
Notfallversorgung beschränkter medizinischer Behandlungs-
anspruch, unsichere Aufenthaltsbedingungen, gekoppelt an 
die permanente Bedrohung, abgeschoben zu werden, und 
Ausgrenzungspraktiken – durch staatliche Behörden ebenso 
wie durch das neue, abwehrende und abweisende gesell-
schaftliche Umfeld – verursachen, beschleunigen oder be-
günstigen die Entstehung traumatischer Symptome oder 
verhindern systematisch jede Aussicht auf Besserung. 
Die Überlebenssituation von Flüchtlingen in der Bundesrepu-
blik Deutschland bedeutet für die Prozesshaftigkeit des 
Traumageschehens eine Institutionalisierung der Ohnmachts-
situation. Ohnmacht, Hilflosigkeit, Kontrollverlust und 
Fremdbestimmung stellen jedoch bereits in der initialen 
traumatischen Situation von Krieg und politischer Verfol-
gung, von Folter oder Vergewaltigung den primär traumati-
sierenden Schlüsselimpuls dar. Die Aufenthaltsbedingungen 
in der Bundesrepublik Deutschland, von der Arbeits- und 
Aufenthaltsgesetzgebung bis zur rassistischen Feindseligkeit 
einer breiten Öffentlichkeit, wirken darüber hinaus als fort-
dauernder Verstärker von Ohnmacht und erfahrener Aggres-
sion, während Flüchtlinge eigentlich der Förderung von 
Selbstständigkeit und Selbstbewusstheit in der neuen Umge-
bung im Sinne eines kontinuierlichen „Empowerment“ be-
dürfen. 

Und statt Flüchtlingen, die traumatische Situationen durch-
lebt und überlebt haben, eben jenen eingangs erwähnten ge-
schützten gesellschaftlichen Raum zu gewähren, in dem 
Artikulation und Anerkennung des Erlebten und der daraus 
resultierenden Leiden möglich würden, ziehen Asylgesetzge-
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bung und die mit ihrer Exekution befassten Behörden Flucht-
biografien systematisch in Zweifel. Der gesamte Ablauf von 
Asylverfahren operiert auf Basis der angenommenen Un-
rechtmäßigkeit des Fluchtanliegens und der damit verbunde-
nen Verwandlung des real Erlittenen in die behördlicherseits 
unterstellte Lüge. 
 
Diese systematische Entwürdigung von Flüchtlingen und 
ihren Biografien gipfelt schließlich in der erzwungenen Kon-
frontation mit der traumatischen Situation während der An-
hörung im Asylverfahren, welches die gesamte Beweislast 
den AntragstellerInnen auferlegt und einen in sich schlüssi-
gen Vortrag über das Erlittene erwartet. Der unvorbereitete 
Zwang, das Unaussprechliche in einer denkbar unsicheren 
Umgebung zu artikulieren, stellt eine erneute erhebliche Epi-
sode innerhalb des traumatischen Prozesses dar, der für zahl-
reiche Flüchtlinge bis hin zur Retraumatisierung führen kann. 
Wer sich jedoch zum Selbstschutz diesem Zwang entzieht, 
kann damit rechnen, als „offensichtlich unbegründet“ abge-
lehnt zu werden. 
 
 
Psychosoziale Arbeit mit Überlebenden 

Die Traumasituation Flucht bildet somit eine untrennbare 
Verknüpfung von sozialpolitischer Realität und individueller 
psychoreaktiver Befindlichkeit, die auch einer klinischen Be-
grifflichkeit bedarf, die dieser engen Vergesellschaftung von 
individuellem und sozialem Leid gerecht wird. Für diese 
Form von „man made disaster“ schlägt David Becker den 
klinischen Begriff des „sozialpolitischen Traumatisierungs-
prozesses“ vor, dessen zentrales Thema die gesellschaftlichen 
Machtverhältnisse sind.20 

                                                 
20 Vgl. ebenda, S.68. 
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Und auch therapeutisch ist es unerlässlich, beide Dimensio-
nen eines sozialpolitischen Traumatisierungsprozesses zu 
berücksichtigen. Reduziert die Unterstützung der Überleben-
den den Zugang zu Trauma und Therapie auf einen indivi-
dualpsychologischen Mechanismus, so wird sie der 
Komplexität des Geschehens nicht gerecht. Schlimmer noch: 
bei ausschließlicher Wahrnehmung des individuellen Leidens 
besteht die Gefahr seiner neuerlichen Entkontextualisierung, 
wie sie ohnehin zu den Erfahrungen von Überlebenden poli-
tischer Verfolgung gehört. Überlebende sozialpolitischer 
Traumatisierungsprozesse bedürfen der unlauteren Patholo-
gisierung ihres politischen und sozialen Leidens ebenso we-
nig, wie ihnen die politisierte Ignoranz gegenüber ihren 
psychischen Befindlichkeiten aus dem Umfeld alter Wegge-
fährtInnen weiterzuhelfen vermag. 
 
Auf der Basis seiner Erfahrungen aus Chile am „Instituto La-
tinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos“ (ILAS) 
setzt Becker daher auf die Entprivatisierung des Leidens und 
strebt darüber eine ursachenorientierte Aufarbeitung an. Dies 
wirkt gleichzeitig bestimmten Tendenzen der Verstärkung 
des traumatischen Prozesses durch Abspaltung und Verleug-
nung des Erlittenen entgegen.  
Diese Form der Stabilisierung von Flüchtlingen ist Kern der 
psychosozialen Arbeit mit Überlebenden von Folter und 
Krieg. Die psychosoziale Arbeit mit traumatisierten Flücht-
lingen muss folglich dem gesamten Spektrum des traumati-
schen Prozesses Rechnung tragen. 
 
Die Entwicklung von Konzepten zur integrierten psychosozi-
alen Arbeit mit Flüchtlingen steht dabei jedoch noch ganz am 
Anfang. Anstelle des Versuches einer Definition sind im Fol-
genden zehn Grundprinzipien zusammengetragen, die bei 
der Ausgestaltung psychosozialer Unterstützung Berücksich-
tigung finden sollten: 
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1. Anerkennung statt Pathologisierung 

Der psychosoziale Ansatz beginnt mit der Grundannahme, 
dass Leiden die zwangsläufige Konsequenz aus dem Erleben 
und Überleben überwältigender Ereignisse darstellt und eine 
natürliche Reaktion bedeutet, nicht per se eine Krankheit. 
Ohne den Grad der begangenen Zerstörung zu verleugnen, 
vermeidet diese Perspektive die Pathologisierung der Überle-
benden und unterstreicht ihr Bedürfnis, dem Leiden Aner-
kennung zu verschaffen. Denn erst die selbstverständliche 
Anerkennung des Leidens als Folge des Erlebten ermöglicht 
es, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, unter de-
nen über Hilfe überhaupt nachgedacht werden kann. 
 
 
2. Defizitorientierung ausschließen 

Dafür ist es unerlässlich, Überlebende nicht als „passive ‚Be-
hältnisse‘ negativer psychologischer Effekte, die als ‚vorlie-
gend‘ oder ‚nicht vorliegend‘ eingestuft werden, zu 
betrachten“, wie Summerfield es eindringlich formuliert, 
sondern sich vielmehr „um das zu kümmern, was die leiden-
den Menschen signalisieren möchten.“21 Und dies sind oft-
mals Botschaften, die jenseits der Individualpsychologie 
liegen, dafür aber weit im politischen Feld des erlittenen Un-
rechts, ob als Überlebende der Ereignisse im Herkunftsland 
oder als Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
3. Leiden entprivatisieren 

Daher steht im Zentrum von psychosozialer Arbeit die Ent-
privatisierung des Erlittenen. Diese Entprivatisierung schafft 
erst den nötigen sozialen Raum, um die von der Repression 
intendierte Vereinzelung der Überlebenden und ihrer Leiden 
                                                 
21 Derek Summerfield: Hilfsbusiness mit dem Trauma, S.13. 
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und die damit verbundene Zerschlagung von sozialen Netz-
werken überwinden zu können.  
 
 
4. Wiederaufbau des Zerstörten 

Wenn Folter und Repression die Zerstörung der Gefolterten 
und die Zerschlagung ihrer politischen und gesellschaftlichen 
Strukturen zum Ziel hat, wirken die Folgen des Traumatisie-
rungsprozesses gleichermaßen auf das Gefühlsleben der In-
dividuen wie auch auf ihr strukturelles Verhältnis innerhalb 
ihres kollektiven Zusammenhangs. In diesem Wechselver-
hältnis müssen die Subjekte des Wiederaufbaus sowohl das 
Individuum, als auch dessen soziales Umfeld sein. Psychoso-
ziale Arbeit hat daher stets die Suche nach dem Wiederaufbau 
sozialer Netzwerke im Auge. Dabei muss deren Wiederauf-
bau multidimensional in Angriff genommen werden und 
gleicht damit der Komplexität jener Prozessabläufe, die ur-
sächlich zu ihrer Zerstörung beigetragen haben. 
 
 
5. Methode nicht Ziel 

Psychosoziale Arbeit stellt einen spezifischen Zugang zur 
Unterstützung von Flüchtlingen dar. Dabei ist der psychoso-
ziale Ansatz kein Selbstzweck, sondern eine systematische 
methodische Herangehensweise zur Bewältigung realer Prob-
leme, die aufgrund von sozialpolitischen Traumatisierungs-
prozessen entstanden sind. Dabei steht das prozessorientierte 
Herangehen im Vordergrund der Methode, sowohl im indi-
viduellen, als auch im gesellschaftlichen Bereich. 
 
 
6. Ausloten im Einzelfall 

„Psychosozial“ ist dabei kein „magisches Wort, mit dem man 
alles erklären könnte, sondern eine immer wieder mit konkre-
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tem Inhalt zu füllende Orientierung“22, die sich verpflichtend 
sowohl der einzelnen Menschen mit ihrer historisch gewach-
senen psychischen Verfasstheit und ihren subjektiven Le-
benswirklichkeiten annimmt, als auch andererseits aktiv die 
Auseinandersetzung mit dem diese Menschen umgebenden 
soziokulturellen Kontext sucht, die ihren sozioökonomischen 
und kulturellen Lebensbedingungen und politischen Erfah-
rungen Rechnung trägt und die Auflösung sozialpolitischer 
Traumatisierungsprozesse nicht als eine entweder psycholo-
gische oder politische Aufgabe ansieht, sondern stets als ein 
Sowohl-als-auch. So ist es die Aufgabe der psychosozialen 
Unterstützung von Überlebenden sozialpolitischer Traumati-
sierungsprozesse, im Einzelfall stets lokal und kontextspezi-
fisch, mit Bezug auf die jeweilige Leidensrealität, neu 
auszuloten und danach zu entscheiden, in welchem Bereich 
die momentane Zuwendung stärker erforderlich ist, im poli-
tisch-sozialen oder im individuellen. 
 
 
7. Bündnis statt Unparteilichkeit 

Hilfsorganisationen machen oftmals den Fehler, ihre angebo-
tene Hilfestellung als abrufbare Dienstleistung für Bedürftige 
zu betrachten. Dabei verkennen ihre MitarbeiterInnen nicht 
selten, dass sie aus Sicht von Flüchtlingen zunächst einmal 
ebenfalls VertreterInnen einer Gesellschaft darstellen, welche 
die Tatsache, dass Flüchtlinge ständigen Ausgrenzungen, 
Beschimpfungen und Übergriffen ausgesetzt sind, im besten 

                                                 
22 David Becker: Thesen zur Fachtagung „Psychosoziale Arbeit nach Krieg 
und Diktatur: Was sind kontextuell angepaßte Konzepte und wie werden sie 
entwickelt?“, hrsg. von Internationale Akademie für innovative Pädago-
gik, Psychologie und Ökonomie gGmbH (INA) an der Freien Universi-
tät Berlin 
<http://archiv.medienhilfe.ch/Infokreis/TROGEN2/WS2/DBE-backg-
dt.htm> (10.12.2003). 
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Falle stillschweigend toleriert. Wer mit Flüchtlingen arbeiten 
will, muss daher zunächst jede Neutralität und Zurückhal-
tung aufgeben und sich parteiisch auf ihre Seite stellen.  
„Leid entsteht in einem gesellschaftlichen Kontext und wird 
zeitgleich in diesem gelindert“, umschreibt Summerfield das 
Wechselverhältnis zwischen gesellschaftlichen Bedingungen 
und der Möglichkeit, Leiden zu mindern.23 Für die Arbeit mit 
Flüchtlingen heißt dies, dass aus „HelferInnen für Flüchtlin-
ge“ „Verbündete von Flüchtlingen“ werden müssen, in allen 
Belangen. 
Dies setzt die Bereitschaft zu gegenseitigem Lernen ebenso 
zwingend voraus, wie eine moralisch-politisch parteiische 
Grundhaltung im Kampf um Menschenrechte. 
 
 
8. Gesellschaftliche Veränderung 

Die Veränderung jener Bedingungen, die dazu beigetragen 
haben, Menschen ihre Überlebensgrundlagen zu entziehen, 
sie zu verfolgen und zur Flucht zu treiben, ist integraler Be-
standteil des psychosozialen Ansatzes. Die psychosoziale 
Arbeit mit Flüchtlingen ist daher stets auch aktive Menschen-
rechtsarbeit. 
Dies ist nicht nur deshalb wesentlich, weil ein großer Teil der 
Sorgen und Ängste von Flüchtlingen an die Verhältnisse im 
Herkunftsland gekoppelt bleibt, sondern auch, weil die 
Glaubwürdigkeit als „Verbündete von Flüchtlingen“ über-
haupt erst in der Anerkennung ihrer Anliegen entstehen 
kann. Diese Anliegen sind zwangsläufig auf die Veränderung 
jener Umstände gerichtet, die zu Verhaftung, Folter, Kriegser-

                                                 
23 Derek Summerfield: The Impact of War and Atrocity on Civilian Popula-
tions: Basic Principles for NGO Interventions and a Critique of Psychosocial 
Trauma Projects, hrsg. von Overseas Development Institute, UK 1996, 
deutsche Übersetzung auszugsweise in: medico international (Hrsg.): 
medico report 20, Frankfurt/M. 1997, S.21. 
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lebnissen oder Flucht und Vertreibung geführt haben. Denn 
solange sich die gesellschaftlichen Bedingungen im Her-
kunftsland nicht verändern, solange die Militarisierung des 
Alltags, die Institutionalisierung der Lüge und die Polarisie-
rung der Menschen andauern, so lange chronifizieren sich 
wesentliche Faktoren des sozialpolitischen Traumatisierungs-
prozesses.24 
In diesem Sinne spielt die Wiederaneignung einer aktiv ge-
stalterischen Rolle in Veränderungsprozessen gerade für Ü-
berlebende von Folter und Krieg eine wesentliche Rolle. 
Doch für Flüchtlinge geht es nicht nur um die Wiederaneig-
nung der aktiven Rolle in der gesellschaftlichen Gestaltung 
des Herkunftslandes. Auch die Lebensumstände im Exilland 
als bedeutender Teil des traumatischen Prozesses bedürfen 
dringend der Veränderung. Auch und gerade in diesem Be-
reich muss die Menschenrechtsarbeit der „Verbündeten von 
Flüchtlingen“ glaubhaft ansetzen. Psychosoziale Arbeit mit 
Flüchtlingen schließt daher den gemeinsamen Kampf für glei-
che Rechte in der Bundesrepublik Deutschland zwingend ein. 
 
 
9. Gerechtigkeit heilt 

Menschenrechtsverbrechen dürfen nicht folgenlos bleiben, 
nicht nur, weil es bei der strafrechtlichen Verfolgung von 
TäterInnen schlichtweg um den Aspekt der Gerechtigkeit 
geht, mit dem Ziel Folterer, Auftragskiller und die politisch 
Verantwortlichen, sowie Kriegsverbrecher ihrer rechtsstaatli-
chen Strafe zuzuführen. 
Auch im historischen Sinn dient die juristische Verurteilung 
des Verbrechens einer Neudefinition des moralischen Koor-
dinatensystems der betroffenen Gesellschaften. Oftmals jahr-
zehntelang zur Bedrohung umgelogene Opfer erlangen durch 
die Verurteilung der wirklichen TäterInnen ihre Anerken-
                                                 
24 Vgl. Usche Merk: Schnelle Eingreiftruppe Seele. 



 41 

nung als Verfolgte in der öffentlichen Wahrnehmung zurück. 
Und Regierende, Militärs und Polizei – ehemals Träger öffent-
licher Definitionsgewalt – können in der prozessbegleitenden 
öffentlichen Debatte auf ihre Rolle als VerbrecherInnen zu-
rückgeworfen werden.  
Auch Entschädigungsleistungen für das erlittene Unrecht 
oder die Würdigung widerständiger Aktivitäten kann für 
Überlebende staatlicher Gewalt eben jene dringend erforder-
liche öffentliche Anerkennung des Erlittenen bedeuten.  
Opfer von Folter leiden vor allem unter der Ohnmacht, die sie 
während der Verhöre und in der Haft in extremster Weise 
durchstehen mussten. Der komplette Kontrollverlust in der 
Foltersituation selbst kann sich strukturell über die Haft hin-
aus verlängern, in einen Alltag, der keinen Platz für eine 
Wiedererlangung eigener Steuerungsmechanismen und Ein-
griffsmöglichkeiten bietet. Werden jedoch diejenigen zur Ver-
antwortung gezogen, die diese Verbrechen begangen haben, 
erfahren nicht nur jene Überlebenden, die sich unmittelbar als 
KlägerInnen oder ZeugInnen an Gerichtsverfahren beteilig-
ten, erstaunliche Genesungserfolge, sondern auch andere, die 
medienvermittelt ihre ehemaligen Folterer auf der Anklage-
bank wiedersehen. 
Aus Chile ist bekannt, dass die Anklage von Menschenrechts-
verbrechen – allen voran der spektakuläre Versuch eines Pro-
zesses gegen den ehemaligen Diktator Augusto Pinochet – 
abgedrängte traumatische Erfahrungen zu aktivieren vermag 
und psychologische Aufarbeitungsprozesse in Gang setzen 
kann. So führten die Verhaftung Pinochets und die Aufhe-
bung seiner Immunität in den Therapie- und Beratungsstellen 
chilenischer Menschenrechtsorganisationen zu einer Flut von 
Anfragen auch von Menschen, die bis dahin noch nie über 
das Geschehene gesprochen hatten.25 

                                                 
25 Vgl. ebenda. 
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Hierbei spielen vor allem zwei Aspekte eine wesentliche Rol-
le: 
Diejenigen, die sich selbst an Sammelklagen beteiligen, ver-
lassen durch diesen Schritt die Opferrolle, in die sie das Erlit-
tene gedrängt hat. Sie werden initiativ, übernehmen erneut 
Verantwortung bei der Steuerung gesellschaftlicher Prozesse, 
aktivieren ihre Erinnerungen und wehren sich zeitversetzt 
gegen ihre Wehrlosigkeit in dem vormals durchlittenen trau-
matischen Prozess. Diejenigen, die sich nicht selbst an juristi-
schen Verfahren beteiligen, profitieren indirekt von der 
gesellschaftlichen Veränderung, die sich im Zusammenbruch 
der Aura der unterdrückerischen Allmacht manifestiert. 
„Wenn María Josefa schließlich doch noch sprechen konnte“, 
berichtet der chilenische Autor und Professor Ariel Dorfman 
von den Auswirkungen der Anklage gegen Pinochet, „und 
wenn wir anderen endlich in der Lage waren zu hören, was 
Carlos Bau uns die ganzen Jahre über erzählt hatte, so des-
halb, weil wir nicht länger allein waren, weil sich so viele 
langsam zu öffnen begannen. Ich übertreibe nicht: Immer 
wieder treffe ich bei meinen Besuchen in Chile Leute, die frü-
her ihre Augen niederschlugen, wenn sie von den Jahren des 
Terrors sprachen, und jetzt aufblicken und meinem staunen-
den Blick begegnen.“26 
Individuell erlittenes Unrecht kann nur in gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen um Anerkennung nachhaltig über-
wunden werden. Psychosoziale Arbeit muss die Betroffenen 
dabei moralisch und politisch auch und gerade im Kampf 
gegen die nach wie vor weit verbreitete Straflosigkeit von 
Menschenrechtsverbrechen unterstützen. 
 
 
 

                                                 
26 Ariel Dorfman: Den Terror bezwingen – Der lange Schatten General Pino-
chets, Hamburg 2003, S.163 f. 
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10. Prävention 

Der umfassendste und nachhaltigste Aspekt psychosozialer 
Arbeit ist die Prävention gegenüber neuerlichen sozialpoliti-
schen Traumatisierungsprozessen durch Folter, Krieg, Re-
pression und Flucht. 
Menschenrechtsorganisationen haben vielfach darauf hinge-
wiesen, dass die Straffreiheit von Tätern dazu beiträgt, Men-
schenrechtsverbrechen ungehemmter begehen zu können. 
Dabei stützen sie sich auf Erfahrungen aus der alltäglichen 
Menschenrechtsarbeit ebenso, wie auf sozialpsychologische 
Studien, die belegen, dass das Abtreten der Verantwortung 
für die Straftat, die Bereitschaft zu deren Begehung fördert. 
Politische Verbrechen dürfen daher nicht ohne Folgen blei-
ben. Die juristische Verurteilung von Tätern wirkt neuen 
Menschenrechtsverbrechen entgegen und stellt einen wesent-
lichen Schritt der präventiven Menschenrechtsarbeit dar. 
Ebenso gehören Friedensarbeit, der Kampf um die Beilegung 
bewaffneter Konflikte, die Beseitigung von Konfliktursachen 
und die Etablierung ziviler Konfliktlösungsstrategien zum 
notwendigen Handlungsfeld psychosozialer Arbeit. Im 
Spektrum von individueller Unterstützung und politischem 
Eingreifen zählt die Prävention zum unerlässlichen Rahmen, 
in dem psychosoziale Arbeit steht. Sie muss das Ziel aller 
Anstrengungen im Kampf um den Erhalt menschlicher Wür-
de sein. 
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Knut Rauchfuss 

 
 

Ein Bündnis gegen die Zerstörung 

Anforderungen an die Therapie mit  
Überlebenden sozialpolitischer  

Traumatisierungsprozesse 
 
 
Gruppen, die mit Flüchtlingen arbeiten, haben seit geraumer 
Zeit das „Trauma“ für ihre Zielgruppe entdeckt. Auch psy-
chotherapeutische und medizinische Fachkreise beschäftigen 
sich zunehmend mit Störungen, die aus traumatischen Erleb-
nissen resultieren können. Selbst Bundes- und Landesbehör-
den erkennen inzwischen in Ansätzen an, dass Flüchtlinge 
Erlebnisse durchlitten haben, deren psychischen Konsequen-
zen durch behördliches Handeln zu berücksichtigen seien. 
Und im öffentlichen Diskurs nimmt das „Trauma“ einen nicht 
mehr wegzudenkenden Platz ein. 

Ein Teil dieser Entwicklung ist durchaus begrüßenswert. 
Noch vor nicht allzu langer Zeit nahm auch bei Menschen-
rechtsorganisationen die subjektive Befindlichkeit jener, die 
schwerste Menschenrechtsverbrechen überlebt hatten, nur 
eine untergeordnete Rolle ein. Spezielle Therapieplätze für 
Folteropfer gab es innerhalb Europas vor 20 Jahren noch aus-
schließlich in Kopenhagen. Inzwischen gehört es durchaus 
zum Allgemeinwissen, dass auch andere traumatische Erleb-
nisse Störungen verursachen können, mit denen die Betroffe-
nen alleine nicht umgehen können.  

Doch je mehr öffentlich über die Folgen traumatischer Erleb-
nisse diskutiert wurde, desto inflationärer gestaltete sich der 
Umgang mit dem „Trauma“. Mehr und mehr wird heute alles 



 176 

„traumatisch“, was Menschen Schlechtes erleben können. 
Von vergleichsweise banalen Alltagskonflikten, wie schuli-
schen Problemen, Ehekrisen,  Mobbing oder Arbeitslosigkeit, 
über innerfamiliäre Todesfälle bis hin zu Verkehrsunfällen 
und Feuerwehreinsätzen – jeder Konflikt, jeder Verlust und 
jede erhöhte Bewältigungsanforderung hat heute gute Chan-
cen, „traumatisch“ zu werden. Und im Schatten dieser Ent-
wicklung hat sich eine therapeutische „Trauma“-Branche 
etabliert, die für alles und jedes eine posttraumatische Inter-
vention feilbietet. 

Um nicht falsch verstanden zu werden: auch banale Alltags-
konflikte, Trauerarbeit, Unfälle oder die berufliche Konfronta-
tion mit überfordernden Eindrücken können Probleme 
verursachen, bei deren Bewältigung fachliche Beratung hilf-
reich sein kann. Der inflationäre Gebrauch des Trauma-
begriffs jedoch verwischt die Grenzen zwischen extremen 
Traumatisierungsprozessen, wie sie zum Beispiel durch sexu-
alisierte Gewalt, Verfolgung, Folter und Kriegserlebnisse her-
vorgerufen werden, und schlicht erhöhten Anforderungen an 
die Bewältigung eines problematischen Alltagsgeschehens. 

Derart werden wirklich traumatische Erfahrungen banalisiert, 
erhalten banale Konflikte und ein vergleichsweise geringer 
Stress den Stellenwert eines Traumas und der Begriff „Trau-
ma“ wird zum Leerwort, das nichts anderes mehr auszusagen 
vermag, als dass offensichtlich irgendetwas Schlimmes pas-
siert ist. 

Doch auch in den Dimensionen weitreichenderer Gewaltein-
flüsse, als sie banale Alltagskonflikte darstellen können, dür-
fen die Opfer einer zeitlich begrenzten Katastrophe, die in 
eine ansonsten weitgehend intakte Biografie einbricht, nicht 
mit jenen gleichgesetzt werden, die oft zunächst über Jahre 
hinweg struktureller gesellschaftlicher Gewalt unterliegen, 
innerhalb dieser dauerhaft bedrohlichen Situation auch per-
sönliche extreme Gewalterfahrungen überleben und schließ-
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lich, z.B. über längere Phasen von Flucht sowie der damit 
verbundenen Überlebensunsicherheit, prozesshafte traumati-
sierende biografische Abschnitte durchleiden. 
 
 
Die nivellierenden Folgen der Diagnosekategorie PTSD 

Einen erheblichen Anteil an der Inflation des Traumabegriffs 
haben auch psychotherapeutische und medizinische Fach-
kreise durch ihre Definition der Diagnose des „Posttraumati-
schen Stresses“ bzw. der „Posttraumatischen 
Belastungsstörung“ (PTSD). 

Zwar leistete die Einordnung von PTSD in die Diagnosekate-
gorie „Angststörungen“ im „Diagnostic and Statistical Manu-
al of Mental Disorders“ (DSM IV) durch die American 
Psychiatric Association durchaus Positives, zumal sie zumin-
dest formal festschrieb, dass Menschen auf traumatischen 
Stress psychoreaktive Störungen von Krankheitswert erleiden 
können. Doch gleichzeitig verengte die Erweiterung der Di-
agnosekategorie durch genau diese Festschreibung schließlich 
den Blick auf das Trauma. 

Die Diagnose PTSD blendet die Ursachen eines Traumas aus 
und setzt sie dadurch in ihrer Auswirkung faktisch gleich. 
Denn erst, wenn ein Trauma dem anderen gleicht, lassen sich 
die Folgen auch deterministisch zu einem einzigen Syndrom 
zusammenfassen. Dieses variiert dann lediglich noch in seiner 
Ausprägungsstärke. 
So bilanziert die Weltgesundheitsorganisation WHO: „Die am 
häufigsten gestellte Diagnose lautet ‚Posttraumatische Belas-
tungsstörung’ (PTSD), oft in Kombination mit depressiven 
Symptomen oder Angststörungen. Darüber hinaus beklagt 
jedoch der weitaus größte Teil der Betroffenen zusätzlich eine 
Reihe weiterer psychologischer Symptome, die sich nicht un-
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ter den diagnostizierten Störungen zusammenfassen las-
sen.“153 
 
In fachmedizinischen Kreisen wird oft genug behauptet, die 
Therapie von Traumafolgen sei im Wesentlichen identisch, 
könne durch herkömmliche Interventionen in hinreichendem 
Maße abgedeckt werden oder gar im Rahmen von Kurzthera-
pien, wie sie u.a. das für die Nachbereitung von Feuer-
wehreinsätzen in den USA entwickelte „Personal debriefing“ 
darstellt, abgehakt werden. Von einer solchen Gleichsetzung 
traumatischer Ereignisse distanzieren sich Fachkreise, die 
über Erfahrungen im Umgang mit Überlebenden von Krieg 
und Folter verfügen, in zunehmendem Maße. 
Es würde reichen, PTSD als „stark vereinfachenden Un-
sinn“154 abzutun, brächte die Etablierung der Diagnose nicht 
zahlreiche Probleme mit sich, mit denen diejenigen, die mit 
Flüchtlingen arbeiten, konfrontiert sind. Auf einige dieser 
Probleme wird im Folgenden ausführlicher eingegangen. 
 

Als Diagnostikinstrument zur Erkennung der bei traumati-
sierten KlientInnen auftretenden Symptome leistet PTSD 
nicht, was es leisten sollte. Zu ungenau und unzureichend in 
seiner Definition, erweist sich das Instrument nicht als Hilfe-
stellung, um Beobachtungen zu ordnen und eine Diagnose zu 
stellen. Im Gegenteil, bisweilen erscheint PTSD wie eine er-
fundene „Krankheit“, die manchmal nach diesem Muster 
verläuft, manchmal aber auch völlig anders. Die Symptome, 
die unter PTSD zusammengefasst werden, sind eben nicht die 
                                                 
153   World Health Organization (Hrsg.): The World Health Report 2001 – 
Mental Health: New Understanding, New Hope, S.43. 
154  Derek Summerfield: Das Hilfsbusiness mit dem „Trauma“, in: medico 
international. Schnelle Eingreiftruppe „Seele“ (Hrsg.): Auf dem Weg in 
die therapeutische Weltgesellschaft; Texte für eine kritische „Trauma-
Arbeit“, Frankfurt/M. 1997, S.14 <http://www.medico.de/ projek-
te/poj-ps/summerfield.htm> (10.12.2003). 
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einzigen, die jenen, die mit traumatisierten Menschen arbei-
ten, begegnen. Neben den unter PTSD aufgeführten, können 
Reaktionen bis weit in den Formenkreis psychotischer St ö-
rungen hinein reichen. Auch die Medizinische Flüchtlingshil-
fe Bochum ist immer wieder mit der gesamten Bandbreite 
psychischer, somatischer und psychosomatischer Krankheits-
bilder ebenso konfrontiert, wie mit sozialen Problemen im 
Umfeld der Betroffenen, die aus einem erlebnisbedingten 
Persönlichkeitswandel resultieren können. Darüber hinaus 
äußern sich Leiden und eventuelle Symptome in unterschied-
lichen kulturellen Kontexten durchaus verschieden. Dieser 
Komplexität wird eine monokulturell auf westliche Reakti-
onsvorstellungen ausgerichtete Checkliste, wie PTSD sie dar-
stellt, nicht gerecht. Durch die direkte Kopplung von 
„Trauma“ und PTSD werden die möglichen Reaktionen von 
Überlebenden auf einen ganz spezifischen Symptomkatalog 
reduziert und an die Diagnosekategorie Angststörungen fi-
xiert. Die Vielfalt weiterer möglicher Reaktionen wird da-
durch oft nicht länger als mögliche Traumafolgen mitgedacht. 

Dies hat nicht nur direkte Auswirkungen auf Diagnostik und 
Therapie, auch in der gutachterlichen Praxis in Asylverfahren 
führt die Fixierung dazu, dass andere Reaktionen auf trauma-
tische Erlebnisse nicht hinreichend von den Einzelentscheid e-
rInnen und Gerichten gewürdigt werden. Und auch 
Überlebende von Krieg und Folter fürchten mittlerweile gele-
gentlich selbst, in ihren traumatischen Erlebnissen nicht hin-
reichend respektiert zu werden, wenn bei ihnen nicht PTSD 
diagnostiziert wird. 

 
Eine wichtiger Aspekt ist, ob die Traumadiagnose dazu führt, 
Flüchtlinge sozial noch weiter auszugrenzen, oder ob sie zu 
ihrer sozialen Anerkennung beiträgt. Dabei bedeutet die 
Kopplung von Trauma und PTSD eine Pathologisierung der 
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Überlebenden sozialpolitischer Traumatisierungsprozesse.155 
Denn einerseits entwickelt nur ein Teil der Überlebenden von 
Krieg und Folter tatsächlich Störungen von Krankheitswert. 
Dennoch leiden nahezu alle unter der Zerstörung, die ihre 
Überzeugungen, ihre Lebensweise, ihr soziales Umfeld und 
nicht zuletzt sie selbst erfahren mussten. Sozialpolitische 
Traumatisierungsprozesse machen einen Wiederaufbau des 
Zerstörten dringend erforderlich, dieser entzieht sich jedoch 
oftmals dem Zugang individualtherapeutischer Interventio-
nen und findet sich wesentlich im Feld politischer Verände-
rung, sozialer und moralischer Rehabilitierung der 
Überlebenden und strafrechtlicher Verfolgung der TäterInnen 
wieder. 
 
Wie die Erfahrungen und Analysen des „Lateinamerikani-
schen Instituts für geistige Gesundheit und Menschenrechte“ 
(ILAS) zeigen, verstellt die Individualisierung und Pathologi-
sierung des Leidens das Verständnis für die gesellschaftliche 
Dimension des traumatischen Prozesses und verleugnet dar-
über konzeptionell die Täterschaft für Menschenrechtsverbre-
chen. Dies hat zur Folge, dass das Augenmerk sich nur noch 
auf individualtherapeutische Maßnahmen richtet und Chan-
cen, das Leiden der Überlebenden durch deren soziale Rein-
tegration oder gar durch Anklage und strafrechtliche 
Verfolgung von Menschenrechtsverbrechen einschließlich der 
Verurteilung der TäterInnen zu mildern, gänzlich außer Acht 
lässt.156 

                                                 
155  Zur Definition sozialpolitischer Traumatisierungsprozesse siehe den 
Beitrag „Flucht und Trauma“ von Knut Rauchfuss in diesem Buch. 
156  David Becker: Prüfstempel PTSD. Einwände gegen das herrschende 
‚Trauma’-Konzept, in: medico international. Schnelle Eingreiftruppe „See-
le“ (Hrsg.): Auf dem Weg in die therapeutische Weltgesellschaft; Texte 
für eine kritische „Trauma-Arbeit“, Frankfurt/M. 1997, S.30 
<http://www.medico.de/projekte/poj-ps/becker.htm> (10.12.2003). 
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Solange eine Traumadiagnose also eine rein medizinische 
Krankheitsdiagnose darstellt, kann sie das Leiden der Überle-
benden sozialpolitischer Traumatisierungsprozesse sogar 
noch fördern. Erst wenn sie zu einer Anerkennungsdiagnose 
im Sinne einer sozial und politisch bewussten Wertschätzung 
würde, dann könnte ihr unter Umständen ein gewisser Sinn 
abgewonnen werden. 
 
„Um es einmal ganz platt zu sagen: der Diktator hat meine 
Familie ermordet. Das ist ein politischer Vorgang. Bei mir 
taucht das als individuelles psychisches Leid auf, ich bin ver-
zweifelt. Was ich jetzt brauche ist unter anderem Anerken-
nung, dass der Diktator meine Familie umgebracht hat, und 
dass mein Leid mit diesem Mord zusammenhängt. Was ich 
nicht brauche, ist, dass man mir sagt: ‚Ja, Sie sind verrückt.’ 
Und das ist der Diskussionspunkt, um den es geht. Können 
wir eine Sprache finden, die das Leid der Menschen aner-
kennt, ohne sie deshalb zu Verrückten zu stempeln?“157 
 
Ebenso wenig ermöglicht das PTSD-Konzept die Erfassung 
der langfristigen Folgen traumatischer Prozesse. PTSD basiert 
auf einer stark vereinfachten, technischen Ursache-
Wirkungskette, an deren Beginn ein abgeschlossenes trauma-
tisches Ereignis steht, welches bei allen Betroffenen zu den 
entsprechenden Krankheitsfolgen führt. Der Arzt und Psy-
choanalytiker Hans Keilson hat jedoch in seinen Untersu-
chungen an jüdischen Waisenkindern, die die Shoah 
überlebten, nachgewiesen, dass Trauma als ein Prozess unter-
schiedlicher Sequenzen zu verstehen ist, in denen das Einzel-

                                                 
157  David Becker: Flüchtlinge und Trauma, in: Projekttutorien „Lebens-
wirklichkeiten von Flüchtlingen in Berlin“/„Behörden und Migration“ 
(Hrsg.): Verwaltet, entrechtet, abgestempelt – wo bleiben die Menschen? 
Einblicke in das Leben von Flüchtlingen in Berlin, Berlin 2003, S.71 
<http://userpage.fu-berlin.de/~wolfseif/verwaltet-entrechtet-
abgestempelt/texte/becker_trauma.pdf> (10.12.2003). 
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ereignis nur eine Facette eines umfangreichen Geschehens 
darstellt.158 So können – abhängig von der jeweiligen Sequenz 
des traumatischen Prozesses – symptomfreie und symptoma-
tische Phasen einander abwechseln.  
Darüber hinaus kann ein sozialpolitischer Traumatisierungs-
prozess auch ohne ein spezifisches überwältigendes Ereignis 
zu einer Traumatisierung führen, wenn über lange Zeit hin-
weg niederschwellige Formen von struktureller Ohnmacht 
und Hilflosigkeit andauern, z.B. im Rahmen gesellschaftlicher 
Traumatisierungsprozesse unter repressiven Regimen. Masud 
Kahn bezeichnet diese Form der Traumatisierung als kumula-
tives Trauma.159 
Die Akkumulation und die Prozesshaftigkeit traumatischer 
Erfahrungen sowie die daraus resultierenden langfristigen 
Folgen für den traumatischen Prozess werden durch PTSD 
nicht erfasst. 
 

Zwischen ähnlichen traumatischen Erlebnissen und Art und 
Ausmaß der resultierenden Störungen bestehen interindivi-
duell erhebliche Unterschiede. Diese sind nicht nur abhängig 
vom weiteren Verlauf des traumatischen Prozesses, sondern 
werden entscheidend mit bedingt durch die jeweils individu-
elle Konstitution der Betroffenen, durch die ihnen zur Verfü-
gung stehenden Erklärungsmuster, Bearbeitungsstrategien 
und Bewältigungsformen sowie durch die Reaktionen ihres 
sozialen Umfeldes. Diejenigen Ressourcen zu stärken, die eine 
Verarbeitung des Erlebten erleichtern, ist Aufgabe jeder er-
folgreichen Therapie mit Überlebenden. Dazu ist es erforder-
lich, den soziokulturellen Hintergrund und das Umfeld der 

                                                 
158  Hans Keilson: Sequentielle Traumatisierung bei Kindern: Deskriptiv-
klinische und quantifizierend-statistische follow-up Untersuchung zum Schick-
sal der jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden, Stuttgart 1979. 
159  Masud Khan: The concept of cumulative trauma, in: Psychoanalytic 
Study of the Child, 18 (1963) S.286-306. 
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KlientInnen in der jeweiligen Komplexität zu erfassen und 
mit in die Möglichkeiten zur Ressourcenstärkung einzubrin-
gen. 

PTSD wird somit zu einem Konzept, das sozialpolitische 
Traumatisierungsprozesse reduziert, entkontextualisiert, in-
dividualisiert, pathologisiert und akulturell wahrnimmt. 

Die Erfahrungen der Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum 
zeigen, dass nur ein differenzierter Zugang zu den Ursachen 
und Folgen traumatischer Erlebnisse, der jeweils die vollstän-
dige Traumabiografie, die Fülle möglicher psychoreaktiver 
Symptommanifestationen sowie den soziokulturellen und 
politischen Hintergrund von KlientInnen gleichermaßen ein-
bezieht, einen angemessenen therapeutischen Erfolg ver-
spricht. Diese Faktoren werden innerhalb des 
vorherrschenden Therapiebetriebes der gesundheitlichen 
Regelversorgung nicht angemessen berücksichtigt. Sie kön-
nen nur im Rahmen psychosozialer Ansätze, wie sie von Ein-
richtungen vertreten werden, die im Umgang mit 
Überlebenden von Folter und Krieg erfahren sind, in der not-
wendigen interdisziplinären und interkulturellen Form adä-
quat aufgegriffen und in die Arbeit mit traumatisierten 
Flüchtlingen integriert werden. 

Dies soll im Folgenden am Beispiel der Arbeit mit Überleben-
den von Folter erläutert werden.  

 
„Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch  

werden in dieser Welt“ 
 

Entgegen der landläufigen Meinung besteht das Ziel von Fol-
ter nicht darin, Geständnisse im Verhör zu erpressen, sondern 
die Persönlichkeiten der gefolterten Menschen zu zerstören. 
Folter arbeitet mit wissenschaftlichen Methoden und zielt 
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darauf ab, Menschen seelisch zu brechen.160 „Politische Re-
pression und Folter dienen der Absicherung von Herrschaft 
und zielen neben dem Individuum auch auf die Gesellschaft 
ab. Durch ‚Verwissenschaftlichung’ und ‚Professionalisie-
rung’ im Zusammenwirken mit modernster Überwachungs-
technologie entsteht ein Foltersystem, das das Individuum 
zerstört und in seine psychischen Strukturen eingreift. Der 
Einsatz subtiler psychologischer und körperlicher Folterme-
thoden und die daraus resultierende Regression machen es 
dem Gefolterten zunehmend unmöglich, die Zerstörung als 
von außen kommend wahrzunehmen. Die externe Realität 
zwingt sich in die Psyche des Opfers und beschädigt bzw. 
zerstört dessen psychische Strukturen, was zur Aufrechterhal-
tung des repressiven politischen Systems dient.“161 

Aus der Folter kann niemand als „SiegerIn“ hervorgehen. 
Jeder und jede Gefolterte haben die schlimmsten Demütigun-
gen erlebt, wie sie furchtbarer kaum vorstellbar sind. Dabei 
spielen die psychischen Zerstörungen, die Angst, die Ohn-
macht, die Beschämung und das hilflose Ausgeliefertsein 
gegenüber dem Folterer eine wesentlich gravierendere Rolle 
als die zugefügten Schmerzen. Unter der Folter werden Gefol-
terte systematisch von ihren Folterern abhängig gemacht. 
Was sie auch tun, sie können das Geschehen nicht beeinflus-
sen. 

                                                 
160  Siehe dazu die Ausführungen von Knut Rauchfuss im ersten Kapitel 
(„Flucht und Trauma“) dieses Buches. 
161  Birgit Möller und Freihart Regner: Die Verschränkung von äußerer und 
innerer Realität bei politischer Verfolgung und Folter – Das Unrechtserleben 
bei den Betroffenen und Möglichkeiten therapeutischer Behandlung, in: Birgit 
Möller, Antonio Morten und Freihart Regner (Hrsg.): Politische Trauma-
tisierung: Verfolgung, Folter, erzwungene Migration (Forced Migration) 
und Möglichkeiten therapeutischer Hilfe. Zeitschrift für Politische Psy-
chologie, 7 (1999), Nr.1+2, S.59-86 <http://www.amnesty.de/de/ 
2900/TextMolReg.htm> (10.12.2003). 
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Dadurch entsteht eine Double-Bind-Situation, eine Paradoxie, 
in der es nur VerliererInnen geben kann. Unter der Folter 
werden die Betroffenen vor eine unlösbare „Entscheidung“ 
gestellt. Denn was sie auch tun, sie können sich nur falsch 
verhalten. Entweder geben sie dem Druck nach und erzählen 
alles, was sie erzählen können, so verraten sie ihre Werte und 
Überzeugungen, PartnerInnen, Angehörige, WeggefährtInnen 
und liebgewonnene Freunde, sie verraten all jene Ideen, Men-
schen und Beziehungen, die ihr Leben lebenswert machen. 
Oder sie sprechen nicht und „widerstehen“ der Folter, dann 
verraten sie sich selbst, ihren eigenen Überlebenswillen und 
die Sehnsucht der Angehörigen nach einer baldigen Rückkehr 
der Verhafteten aus den Folterkellern. Wie auch immer sich 
Menschen also unter der Folter „entscheiden“ mögen, sie tap-
pen in eine Falle und begehen Verrat. Hierin liegt ein wesent-
licher Konflikt, der die zerstörende Wirkung von Folter 
ausmacht, eine Zerstörung, an der sich zahlreiche Überleben-
de von Folter auch noch „selbst beteiligt“ wähnen und sich 
dafür verachten.  

Wer die Folter überlebt, wird zeitlebens in der Erinnerung auf 
das Erlebte zurückgeworfen. Die Folgen der Gewalt wirken 
weit über die Haft hinaus und beeinträchtigen oft das gesam-
te weitere Leben. Die Erfahrung von Gewalt und Ohnmacht 
hinterlässt im Überleben der Opfer und der sie umgebenden 
Gesellschaft Störungen sehr unterschiedlichen Ausmaßes und 
unterschiedlicher Ausprägung. 

Dies gilt in anderer, aber ähnlicher Weise auch für sozialpoli-
tische Traumatisierungsprozesse aufgrund von Krieg oder 
sexualisierter Misshandlung. 
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Das Trauma als Prozess 

Dem unmittelbar selbst erlittenen Menschenrechtsverbrechen 
der Folter geht oftmals bereits eine längere Phase gesellschaft-
licher Repression im Sinne des genannten Foltersystems vor-
aus, welches kollektiv traumatisierende Wirkungen auch bei 
jenen entfaltet, die (noch) nicht unmittelbar selbst Opfer von 
direkter Gewalt geworden sind. Die permanente, oft über 
Jahre andauernde Angst, zum willkürlich gewählten Opfer 
werden zu können, prädisponiert bereits für eine verminderte 
Stresstoleranz und kann im Sinne eines kumulativen Traumas 
schon für sich genommen Angst- und Stressreaktionen von 
Krankheitswert hervorrufen. In diese Situation hineintreffend, 
hat das eigentliche Gewalterlebnis von den Vorerlebnissen 
beeinflusste zusätzliche Wirkungen. Die Hilflosigkeit in der 
Situation selbst kann noch gesteigert werden durch das man-
gelnde Vermögen, ihr Eintreten schon im Vorfeld zu vermei-
den, insbesondere dann, wenn das Gewalterlebnis willkürlich 
und unvermittelt erlitten wird. 

Gerade Überlebende von Folter leiden stark unter der völli-
gen Fremdbestimmtheit und Abhängigkeit während der Fol-
ter, die eine Überwältigung mit Ohnmachts- und 
Hilflosigkeitsgefühlen bedeutet. Dieses traumatische Ereignis 
wird dabei eingebettet in die skizzierte Vorgeschichte und 
eine Zeit nach der eigentlichen Folter, in der sich diese Erfah-
rungen modifiziert reproduzieren: fortdauernde Haft, nicht 
rechtsstaatliche Prozesse und auch nach der Haftentlassung 
eben jene alltägliche Unterdrückung durch das „Foltersys-
tem“, die weiter von Fremdbestimmung, Kontrolle, Repressi-
on und Verfolgung geprägt ist. 
Nach dem Überleben der unmittelbaren Gewalterfahrung, 
z.B. bei Haftentlassung, tritt bei weitem nicht Erleichterung 
und Sicherheitsgefühl an die Stelle der erlebten Hilflosigkeit. 
In aller Regel dauern Verfolgungsängste an, da sich die Er-
eignisse jederzeit wiederholen können. Überlebende werden 
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zudem oftmals in ihrem familiären und sozialen Umfeld mit 
Erwartungshaltungen konfrontiert, die von Anforderungen 
an ein formales Funktionieren und die Wiederübernahme 
vorgegebener Rollenzuweisungen, über Scham, Schande, 
Vorwürfe und Schweigen bis hin zur Verleugnung von unter 
Folter abgegebenen Geständnissen reichen können. Familien 
von Gefolterten haben ihre eigene Geschichte, aus der diese 
Erwartungshaltungen gespeist werden. Sie sind während der 
Haftzeit ihrer Angehörigen von Sorge, Angst und möglicher-
weise der Ungewissheit über deren Verbleib belastet. Eventu-
ell glauben sie gar an deren Tod. Hinzu kommen 
Überlebenskämpfe, die ohne die Inhaftierten bewältigt wer-
den müssen. Dies kann zu äußerst schwierigen familiären 
Interaktionen nach der Rückkehr der Verhafteten führen. 
Auch und gerade in politischen Organisationen ist der Erwar-
tungsdruck an Überlebende, nicht zu „VerräterInnen“ ge-
worden zu sein, unermesslich hoch. Doch aus der Folter 
kehren keine „HeldInnen“ zurück. Auch jene, die der Folter 
tatsächlich „widerstanden“ haben, haben den Kampf gegen 
die Zerstörung ihrer Persönlichkeit verloren. Auch ihnen er-
öffnet sich in ihrem sozialen und erst recht im politischen 
Umfeld kaum ein Raum, um Verlust, Zerstörung und Leiden 
emotional ausleben zu können. 
Mit diesen Erwartungen umzugehen, ist für einen großen Teil 
der Überlebenden von Folter kaum möglich. Statt der Aner-
kennung ihres Leidens begegnen sie nur weiteren Anforde-
rungen und Belastungen. Dadurch wird die Zeit nach der 
Haftentlassung Teil eines traumatischen Prozesses, der weit 
über die eigentliche Zeit der Folter hinausreicht. 
 
Bei Menschen, die sich aufgrund der Verfolgungssituation 
gezwungen sehen, ihre angestammten Lebensverhältnisse zu 
verlassen, kommen zusätzliche Schwierigkeiten und Gefahren 
auf dem Fluchtweg, im Transit- und im Zielland hinzu. 
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Durch die Flucht entstandene Brüche, Verluste und Enttäu-
schungen werden Teil des traumatischen Prozesses und wir-
ken umso schmerzlicher. Entbehrungen, 
Zwangskonfrontationen im Asylverfahren, drohende Ab-
schiebung, Fremdheitsgefühle, Arbeitsbeschränkung, Verlust 
von beruflicher Anerkennung, Abhängigkeit von Sozialhilfe 
und Wohlfahrtseinrichtungen, soziale Deklassierung, Son-
dergesetze für Flüchtlinge, Mobilitätsbeschränkungen, intimi-
tätsbeeinträchtigende Wohnsituation, die Verkehrung von 
Eltern-Kind-Rollen durch die von Kindern leichter überwind-
baren Sprachbarrieren, Erfahrungen rassistischer Entwertung 
der eigenen Person und nicht zuletzt die Bedrohung durch 
offene rassistische Gewalt führen nicht nur dazu, die emotio-
nalen Freiräume für eine Verarbeitung des Erlittenen gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Sie verstärken zusätzlich  be-
stehende  Ohnmachtsgefühle oder  werden als neuerliche   
Demütigungen Teil des sozialpolitischen Traumatisierungs-
prozesses. 
 
Es scheint daher sinnvoll zu sein, sozialpolitische traumati-
sche Prozesse nach Keilsons Konzept der „sequentiellen 
Traumatisierung“ zu begreifen und in die Sequenzen Haft 
und Foltersystem, Zeit nach der Haftentlassung, sowie gege-
benenfalls Exil und Rückkehr zu unterteilen. So wird ver-
ständlich, weshalb in der Therapie von Flüchtlingen im Exil 
nicht allein die Konsequenzen des eigentlichen Foltererlebnis-
ses bearbeitet werden, sondern warum ebenso die Gegenwart 
als Bestandteil des traumatischen Prozesses Berücksichtigung 
finden muss. Teil des Traumas ist nicht alleine das unmittel-
bare Erleiden von extremer Gewalt, sondern auch die fort-
dauernde Ohnmacht und Angst im angeblich sicheren 
Fluchtland. Die Vielfalt möglicher Symptome kann mit Hilfe 
eines prozesshaften Traumabegriffs besser verstanden wer-
den. Behandlung ist dann auch nicht mehr nur eine aus-
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schließliche psychotherapeutische Spezialaktivität, sondern 
umfasst ein breites interdisziplinäres Spektrum.162 
 
 
Therapie mit Folteropfern – eine interdisziplinäre  
Aufgabe psychosozialer Arbeit 
 

Um der besonderen Situation von traumatisierten Flüchtlin-
gen gerecht zu werden, kommen verschiedene Therapiean-
sätze zur Anwendung. Starre Therapiemuster sind nicht 
geeignet. Nur durch eine Kombination unterschiedlicher Me-
thoden, die flexibel angewendet werden, und eine variable 
Handhabung des therapeutischen Settings ist es möglich, den 
Teufelskreis traumatischer Belastungen im therapeutischen 
Prozess aufzubrechen. 
Stets müssen jene Anteile aus dem allgemein anwendbaren 
Therapiespektrum ausgewählt, kombiniert und integriert 
werden – von Gesprächstherapie über Verhaltenstherapie, 
psychosoziale Therapie, tiefenpsychologische Ansätze bis hin 
zu Kunst- und Musiktherapie –, die den individuellen Mög-
lichkeiten und Bedürfnissen der KlientInnen entsprechen. 
Diese müssen den KlientInnen ermöglichen, ihre Leiden, ab-
hängig vom aktuellen Status ihres Traumaprozesses und ab-
hängig vom jeweiligen soziokulturellen Hintergrund, zu 
artikulieren und die nötige Anerkennung dafür zu erfahren. 
Bei Bedarf sollten zusätzlich Entspannungstechniken oder 
konzentrative Bewegungstherapie zur Verfügung stehen. 

Außer kognitiv-sprachlichen Therapiemethoden spielen in 
der Therapie von Folteropfern auch nonverbale Methoden 
eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen die Annäherung an das 
„Unaussprechliche“ und fördern die Wiederaneignung der 
eigenen Biografie. Zusätzlich können diese Therapieformen 
dazu beitragen, blockierte Energien durch die Mobilisierung 

                                                 
162  Vgl. hierzu Hans Keilson: Sequentielle Traumatisierung. 
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vorhandener Potentiale freizusetzen. Dies kann einen positi-
ven Einfluss auf den Verarbeitungsprozess, die so genannte 
Traumaarbeit, haben. 

In speziellen Fällen kann unterstützend der vorübergehende 
Einsatz von Psychopharmaka notwendig sein, um schwere 
psychotische Krisensituationen zu überwinden und die The-
rapiefähigkeit der KlientInnen wiederherzustellen.  
Der Einsatz von Kurztherapien wie des „Personal debriefing“ 
ist nicht geeignet, nachhaltige Traumaarbeit zu initiieren. 
Rose et al. haben belegt, dass es keinen Nachweis der Wir k-
samkeit dieses Ansatzes als effektive Methode nachhaltiger 
Traumaarbeit gibt.163 Dennoch kann Debriefing im Vorfeld 
von Anhörungen im Asylverfahren eingesetzt werden, um 
dazu beizutragen, Flüchtlinge vor Retraumatisierungen in der 
Asylanhörung zu schützen, deren Traumaarbeit eigentlich 
noch nicht weit genug fortgeschritten ist, um in der Anhö-
rung mit den traumatischen Erinnerungen zwangsweise kon-
frontiert zu werden. Dazu können Debriefing-Methoden in 
der Vorbereitung auf die Anhörung eingesetzt werden. 
Es liegt jedoch eine Gefahr in der rein individualtherapeuti-
schen Unterstützung, auf die an anderer Stelle bereits hinrei-
chend eingegangen wurde. Um es hier nochmals mit einem 
Beispiel zu verdeutlichen: Selbstverständlich ist es unerläss-
lich, Flüchtlinge angesichts bevorstehender Retraumatisie-
rungen im Asylverfahren nicht unvorbereitet in die 
Anhörung gehen zu lassen. Dabei darf jedoch nicht vergessen 
werden, dass die Anhörung selbst und die mit ihr verbunde-
ne Unterstellung, die Antragsteller hätten ihre sozialpoliti-
schen Traumatisierungen vermutlich frei erfunden, den 

                                                 
163  S. Rose, J. Bisson, S. Wessely: Psychological debriefing for preventing 
post traumatic stress disorder (PTSD) (Cochrane Review), in: The Coch-
rane Library, Issue 4, 2002, Oxford: Update Software 
<http://www.bryanbledsoe.com/Cochrane%20(2002).pdf> 
(10.12.2003). 
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eigentlichen Skandal darstellt. Auf diese Weise wird das A-
sylverfahren zum neuerlichen Verbrechen an Flüchtlingen 
und selbst zum Teil des Traumas. 
Psychosoziale Arbeit mit Flüchtlingen muss sich somit gleich-
zeitig rigoros gegen inquisitorische Asylverfahren wenden 
und auf politischer Ebene für eine Humanisierung des Asyl-
verfahrens eintreten. Die Gefahr von Kurztherapien in der 
Vorbereitung auf das Verfahren liegt somit nicht alleine im 
Versagen dieser Therapien, sondern obendrein in dem Prob-
lem, ein Unrecht unwidersprochen geschehen zu lassen, um 
im Anschluss daran dessen Verletzungen erneut therapieren 
zu müssen. 
Welche therapeutische Strategie auch immer einer spezifi-
schen Störung angemessen ist, mittel- bzw. langfristig ist es 
anzustreben, den KlientInnen die Hilfestellung zu geben, die 
es ihnen ermöglicht, ihrem Leiden Anerkennung zu verschaf-
fen, das Erlebte als Bestandteil der eigenen Biografie zu ak-
zeptieren, es aktiv in diese zu integrieren und das Erlittene 
langfristig in Form von Trauerarbeit zu durchdringen.  
 

Da Folter das Ziel verfolgt, die menschliche Würde zu zerstö-
ren, gehört die Ausübung von sexualisierter Gewalt zu den 
regulär und systematisch gegen Frauen und Männer ausgeüb-
ten Foltermethoden. Aufgrund gesellschaftlicher Tabus zählt 
erlittene sexualisierte Gewalt zu den Verletzungen, die von 
den Überlebenden am schwersten auszusprechen sind. Folg-
lich ist die Bereitstellung gleichgeschlechtlicher TherapeutIn-
nen eine essentielle Voraussetzung, damit die KlientInnen 
eine Chance erhalten, sich in der Therapie auch in diesem 
sensiblen Bereich zu öffnen und die damit verbundene spezi-
fische Scham und die empfundene Schande überwinden zu 
können. 

Mehr noch als in anderen TherapeutInnen-KlientInnen-
Beziehungen ist bei der Arbeit mit Folteropfern die Schaffung 



 192 

eines intensiven Vertrauensverhältnisses zwischen Therapeu-
tInnen und KlientInnen unverzichtbar. Dies wird entschei-
dend durch das Selbstverständnis der TherapeutInnen 
beeinflusst und erfordert eine positive Parteinahme hinsicht-
lich des Verfolgungsschicksals der KlientInnen. 

Zusätzlich wird der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses 
durch das äußere Bild der Institution gefördert. Hierzu zählt 
neben den üblichen Faktoren auch die öffentliche Wahrneh-
mung der Behandlungseinrichtung als einer Institution, die 
sich parteilich in der Menschenrechtsarbeit engagiert. Denn 
auch TherapeutInnen und andere MitarbeiterInnen von 
Flüchtlingsorganisationen sind zunächst ebenfalls Bestandteil 
einer Gesellschaft, die von Flüchtlingen als feindselig wahr-
genommen wird. 

Zur Notwendigkeit von psychosozialer Arbeit mit Flüchtlin-
gen wurde im ersten Kapitel dieses Buches ausführlich Stel-
lung genommen. Es ist daher an dieser Stelle nicht 
notwendig, die gesellschaftspolitische Dimension psychosozi-
aler Arbeit erneut in vollem Umfang darzustellen. Zusam-
menfassend sei jedoch nochmals betont, dass das individuell 
erfahrene Trauma und gesellschaftspolitische Prozesse intim 
miteinander verknüpft sind. Der grundlegende Ansatz der 
Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen liegt daher darin, das 
gesellschaftlich bedingte, aber stets individuell erlebte Leiden 
zu entprivatisieren und die traumatische Erfahrung aus ihrer 
gesellschaftlichen Verursachung im intersubjektiven Zusam-
menhang zu verstehen. Die Therapie verbindet daher die 
Rehabilitation der Einzelnen mit dem Versuch der Rehabilita-
tion ihrer sozialen Welt – der Gemeinde im engeren Sinn, des 
zerrissenen Netzes der alltäglichen Beziehungen, aber auch 
der übergreifenden politischen und ökonomischen Verhält-
nisse. 

Dies setzt die Durcharbeitung des einzigartigen individuellen 
Schicksals im historischen Zusammenhang voraus, der selbst 
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erst verständlich wird, wenn die Einzelnen die Gelegenheit 
erhalten, ihren Schmerz, ihre Verzweiflung, aber auch ihre 
Wut und ihren legitimen Anspruch auf Vergeltung des erlit-
tenen Unrechts zu artikulieren. 
Dieser methodische Ansatz bildet den Grundpfeiler psycho-
sozialer Therapie, der im Rahmen der Traumatherapie eine 
außergewöhnliche Bedeutung zukommt. Für das Verständnis 
der Rolle psychosozialer Therapie ist es wichtig, „psychosozi-
al“ als Methode und nicht allein als Ziel im Sinne psychosozi-
aler Rehabilitation zu verstehen.  
 

In der Therapie von Überlebenden sozialpolitischer Trauma-
tisierungsprozesse ist der psychosoziale Ansatz als Verpflich-
tung anzunehmen: einerseits, um das Interesse auf den 
einzelnen Menschen in seiner oder ihrer subjektiven Leidens-
realität lenken zu können; andererseits, um aber auch stets 
das Interesse dem umgebenden soziokulturellen Kontext und 
der Veränderung der spezifischen ökonomischen, kulturellen 
sowie politischen Rahmenbedingungen dieses Leidens zuzu-
wenden. In diesem Sinne sollte die Orientierung niemals al-
lein psychologisch oder ausschließlich politisch sein, sondern 
sie muss stets beides gleichzeitig im Auge haben.164 

Im Unterschied zu herkömmlichen defizitorientierten Ansät-
zen erliegt der psychosoziale Ansatz nicht dem Zwang zur 
Pathologisierung des Leidens, sondern fragt nach den vor-
handenen Stärken und Potentialen der Überlebenden von 
Folter, um sie gezielt zu stärken.  

                                                 
164  Vgl. David Becker: Thesen zur Fachtagung „Psychosoziale Arbeit nach 
Krieg und Diktatur: Was sind kontextuell angepaßte Konzepte und wie werden 
sie entwickelt?“, Internationale Akademie für innovative Pädagogik, 
Psychologie und Ökonomie gGmbH (INA) an der Freien Universität 
Berlin <http://archiv.medienhilfe.ch/Infokreis/TROGEN2/WS2/DBE-
backg-dt.htm> (10.12.2003). 
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Als prozessorientierte Methode verfolgt psychosoziale Thera-
pie auch das Ziel, Perspektiven und Strategien für die soziale, 
berufliche und politische Rehabilitation und Wiedereingliede-
rung gemeinsam mit den KlientInnen und ihren sozialen 
Netzwerken zu entwickeln, ihnen Schritt für Schritt zu er-
möglichen, die Kontrolle über den Alltag zurückzugewinnen 
und schließlich ihr Leben wieder uneingeschränkt selbst in 
die Hand nehmen zu können. 
Diese Bereiche psychosozialer Therapie müssen nicht 
zwangsläufig alle durch entsprechend ausgebildetes Fachper-
sonal bearbeitet werden. Die aktive Menschenrechtsarbeit mit 
Flüchtlingen ergänzt die Tätigkeit fachkompetenter Psycho-
therapeutInnen, SozialarbeiterInnen oder SozialpädagogIn-
nen. So ist es Aufgabe von eng verzahnten Teams, die jeden 
dieser Bereiche abzudecken vermögen, gemeinsam an der 
psychosozialen Rehabilitation der KlientInnen zu arbeiten, 
Faktoren in der aktuellen Sequenz sozialpolitischer Traumati-
sierungsprozesse frühzeitig zu erkennen, ihnen soweit mög-
lich entgegenwirken und auf diese Art eine erfolgreiche 
psychologische und soziale Stabilisierung zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen der Flüchtlingssozialarbeit gehört es unabdingbar 
zur psychosozialen Therapie traumatisierter Flüchtlinge, ei-
nen gesicherten Aufenthaltsstatus durchzusetzen, da nur in 
einer dauerhaft sicheren Umgebung eine langfristige Option 
zur Genesung wirklich besteht. 
Zur Entlastung des Alltags, der zahlreiche Konfliktpunkte mit 
bürokratischen Prozessen und Behörden beinhaltet, deren 
Spielregeln vielen Flüchtlingen unbekannt sind, ist es not-
wendig, die KlientInnen bei Besuchen von Verwaltungsein-
richtungen, wie Ausländeramt, Arbeitsamt, Sozial-, 
Gesundheits- und Wohnungsamt, zu begleiten – auch, um sie 
dort gegebenenfalls bei der Durchsetzung ihrer ohnehin stark 
beschnittenen Rechte zu unterstützen. 
„In diesem Sinne kann es also beispielsweise nicht darum 
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gehen zu sagen, die Menschen bräuchten zwar eigentlich 
Wohnungen, aber die habe man ja nicht und deshalb böte 
man ihnen Beratung oder Gespräche an; sondern man muss 
sich fragen, was nutzt diese oder jene Beratung, damit die 
Leute eine Wohnung finden. Auch muss man sich fragen ob 
manche Menschen nicht rascher selbständig würden, wenn 
man nicht immer etwas ‚für’ sie täte, sondern ‚mit’ ihnen, das 
heißt ihnen im Sinne der Selbsthilfe auch die Kontrolle über 
das was man da aufbaut im psychosozialen Bereich überlas-
sen würde.“165 

Zu den Aufgaben der Flüchtlingssozialarbeit gehört es in die-
sem Zusammenhang auch, KlientInnen bei der Klärung in-
terpersoneller Konflikte zu unterstützen. Dies ist 
insbesondere dann von Bedeutung, wenn es gilt, sie im 
Kampf gegen jene Ausgrenzungen zu stärken, die sich aus 
rassistisch motivierter Ablehnung von Flüchtlingen ergeben. 
Gelegentlich kann aber auch die Schlichtung von Konflikten 
erforderlich werden, die auf der Basis einer mehr oder minder 
starken traumabedingten Persönlichkeitsstörung, im Einzel-
fall auch aus möglichen Verhaltensauffälligkeiten der Klien-
tInnen selbst entstehen können. Dabei muss das „Recht der 
Überlebenden verteidigt werden, nicht mehr ‚funktionieren’ 
zu können. Denn zur Anerkennung des Leids gehört auch die 
Anerkennung der Zerstörung und der eingeschränkten Leis-
tungsfähigkeit. Weder sind Folteropfer Märtyrer, noch sind 
Überlebende von Gewalterfahrungen die ,besseren’ Men-
schen. Im Gegenteil, Menschen, die traumatisiert wurden, 
haben jedes Vertrauen in sich und die anderen verloren und 
können gerade deshalb selbst zu Tätern werden.“166 Klärende 

                                                 
165  David Becker: Psychosoziale Arbeit nach Krieg und Diktatur. 
166  Usche Merk: „Schnelle Eingreiftruppe Seele“ oder was ist kontextu-
ell angepasste psychosoziale Arbeit?, hrsg. von Medico international 
2003 <http://www.medico.de/projekte/poj-ps/usche-merk.htm> 
(10.12.2003). 
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Diskussionen mit RechtsanwältInnen, VermieterInnen, 
TeammitarbeiterInnen, ArbeitgeberInnen und anderen, denen 
unter Umständen eine spezielle Geduld und Rücksichtnahme 
im Umgang mit Traumatisierten abverlangt werden muss, 
können erforderlich werden. Flüchtlingssozialarbeit ist inte-
graler Bestandteil psychosozialer Therapie und muss im 
Team von kompetenten SozialarbeiterInnen übernommen 
werden. 
 
Die Traumatisierungsvorgänge, von denen hier die Rede ist, 
sind nicht nur politischer und sozialer Natur, sondern sie sind 
auch kulturspezifisch und können nur in Bezug auf einen 
spezifischen kulturellen, sozialen und politischen Kontext 
verstanden werden. Psychosoziale Arbeit mit Flüchtlingen 
heißt daher, interkulturell zu denken und zu handeln.  
Für sozial isolierte KlientInnen kann es hilfreich sein, Anbin-
dung an in Deutschland lebende MigrantInnengruppen aus 
dem Herkunftsland zu gewinnen, einschließlich der Teilnah-
me an entsprechenden soziokulturellen Aktivitäten. Einrich-
tungen psychosozialer Arbeit sollten daher selbst in hohem 
Maße interkulturell vernetzt arbeiten, um die Möglichkeit 
bereitzuhalten, entsprechende Kontakte herzustellen. Gleich-
zeitig sollte aber auch die Sensibilität für und das Wissen um 
bestehende Konfliktlinien innerhalb der Communities zum 
Alltagsgeschäft psychosozialer Arbeit gehören. Nicht für alle 
Flüchtlinge ist der Kontakt zu MigrantInnengruppen aus dem 
Herkunftsland zwangsläufig ein Gewinn. Er kann ebenso gut 
zur Verstärkung traumatischer Prozesse beitragen, wenn sich 
politisch-soziale Konflikte in die Community hier übertragen. 
Die jeweiligen Wünsche und Ängste von KlientInnen sollten 
hierbei mit besonderer Sensibilität beachtet werden. 
Auch bei der Auswahl der Therapiemethoden muss die Her-
kunft von Flüchtlingen spezielle Berücksichtigung finden. Ein 
interkultureller Therapieansatz erschöpft sich nicht allein in 
der notwendigen sprachlichen Kompetenz von TherapeutIn-
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nen. Auch eine Vertrautheit mit kulturellen Gewohnheiten 
sowie den sozialen und politischen Verhältnissen im Her-
kunftsland ist erforderlich. 
Und der Umgang mit traumatischen Erlebnissen unterschei-
det sich interkulturell. So erreichen z.B. zahlreiche Flüchtlinge 
die Bundesrepublik, die aus Ländern stammen, in denen der 
kulturelle Umgang bei psychischen Schwierigkeiten oder 
Erkrankungen nicht den Ruf nach einer Individualtherapie 
auslöst. Die Mechanismen, den zwischen Individuum und 
sozialer Umgebung entstandenen Riss wieder zusammenzu-
fügen, können sehr unterschiedlicher Natur sein. In verschie-
denen Kulturen lassen voneinander abweichende lokale 
Traditionen, Erfahrungswissen, Deutungsmuster, Ansichts-
weisen und bestimmten Ereignissen zugeschriebene Bedeu-
tungsgehalte auch sehr verschiedene Interpretationen dessen 
zu, was sich im Wechselverhältnis zwischen traumatisierten 
Menschen und ihrer Umwelt abspielt. So unterscheiden sich 
auch die Formen, in denen Hilfe für eine aus dem Gleichge-
wicht geratene Welt gesucht wird. Die Funktion, die in west-
lichen Kulturen heute die Psychotherapie darstellt, wird 
andernorts von älteren Familienangehörigen, weisen Men-
schen, religiösen WürdenträgerInnen oder traditionellen Hei-
lerInnen wahrgenommen. Dabei wird oftmals nicht die 
Person in ihrem Verhältnis zur Umwelt therapiert und an ein 
verändertes Verhältnis zu dieser angepasst, sondern der He-
bel zur Restaurierung des zerstörten Gefüges setzt an der 
Umwelt an. Das erschütterte Verhältnis zwischen Individuum 
und sozialer Umwelt kann rituell, mittels Symboliken und 
Reinigungsprozessen, die die traumatisierenden Einflüsse 
zurückdrängen und die verlorene Kraft zurückgeben sollen, 
oder aber in spiritueller Hinsicht durch Zeremonien wieder 
ausgeglichen werden, welche Götter gnädig zu stimmen ver-
mögen oder die Macht haben, böse Kräfte zu besänftigen. 
Weniger metaphysisch, als vielmehr durch einen bestimmten 
kulturellen Wertekodex geformt, gehört auch die Wiederher-
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stellung der verlorenen Ehre, z.B. durch Rache, zu den kultur-
spezifischen Zugängen, Traumata zu bearbeiten. Individuelle 
Psychotherapie hingegen ist in zahlreichen Kulturen weitge-
hend unbekannt. Nur mit einem hohen Maß an interkulturel-
ler Kompetenz kann es daher gelingen, einen entsprechenden 
therapeutischen Zugang aufzubauen, der immer auch an das 
kulturelle Erfahrungswissen der KlientInnen anknüpfen 
muss. 
 
 
Traumatherapie mit Flüchtlingen – eine Aufgabe für 
Spezialeinrichtungen? 
 

Die Maßnahmen einer Therapie mit Überlebenden sozialpoli-
tischer Traumatisierungsprozesse unterscheiden sich grund-
legend von anderen Therapieformen und müssen den 
nachfolgenden Punkten Rechnung tragen: 
 

– Anliegen der KlientInnen 
– Art und Geschichte des traumatischen Prozes-

ses  
– persönlicher, politischer, kultureller und 

sprachlicher Hintergrund des Opfers  
– Biografie im Herkunftsland 
– Biografie im Exil, in Deutschland 
– Beziehungsgefüge zwischen Individuum und 

sozialen Netzwerken (familiäre Situation, Be-
kanntenkreis) 

– ökonomische und soziale Situation des Opfers 
 
Nicht für alle Anteile psychosozialer Arbeit sind wirklich 
spezielle formale Qualifikationen erforderlich. Vieles kann 
mit dem nötigen Engagement, der erforderlichen Sensibilität 
und einem hohen Maß an interkultureller Kompetenz auch 
von erfahrenen MitarbeiterInnen der Flüchtlings- und Men-
schenrechtsarbeit geleistet werden. Dies betrifft vor allem die 



 199 

Unterstützung der Anliegen von Flüchtlingen gegenüber 
bundesdeutschen Behörden, Beratung in Alltagsfragen und 
die schlichte Präsenz als Verbündete im Kampf um vorenthal-
tene Rechte. Und es betrifft natürlich nicht zuletzt die Solida-
rität mit den Überlebenden von Krieg und Folter in ihrem 
Verlangen nach Frieden und Gerechtigkeit. 
Psychotherapien mit Überlebenden sozialpolitischer Trauma-
tisierungsprozesse, eine kompetente Flüchtlingssozialarbeit 
sowie rechtlicher Beistand erfordern in hohem Maße spezielle 
fachliche Qualifikationen. Hierzu braucht es Einrichtungen, 
die interdisziplinär arbeiten und über das nötige Spezialwis-
sen, die unerlässliche interkulturelle Kompetenz und die er-
forderliche Erfahrung im Umgang mit traumatisierten 
Flüchtlingen verfügen. Diese sind im gesamten Bundesgebiet 
bis heute Mangelware und können nicht durch das bestehen-
de Gesundheitssystem ersetzt werden. 
Vor diesem Hintergrund entspricht die Anzahl der zur Ver-
fügung stehenden ExpertInnen nicht annähernd dem not-
wendigen Bedarf. 
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Zu den Beiträgen, AutorInnen und HerausgeberIn 

Der Mehrzahl der Beiträge dieses Bandes liegen Vorträge der 
Seminarreihe „Trauma und Therapie“ zugrunde, die das Interna-
tionale Zentrum für Menschenrechte der Kurden – IMK e.V. 
Bonn und die Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V. von 
September 2002 bis Februar 2003 in Köln veranstaltet haben. Der 
Text von Joachim Sobotta wurde zuvor im Februar 2002 auf der 
Wochenendtagung „Kurdische Kinderflüchtlinge“ in Köln vor-
getragen. Die gemeinsame Arbeit von Hubertus Adam und Joa-
chim Walter ist erstmals 2002, unter dem Titel 
„Flüchtlingskinder in Hamburg in kinderpsychiatrischer und 
psychotherapeutischer Behandlung“, publiziert worden, bevor 
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recht, C. Weiller (Hrsg.): Gesundheit, Migration, Krankheit. Sozi-
almedizinische Probleme und Aufgaben in der 
Nervenheilkunde, Bad Honnef 2002, S.243-254). 
Dem Aufsatz von Hamidiye Ünal liegt ein Referat anlässlich der 
Kölner Tagung „Odyssee ins Ungewisse – Traumatisierte Flücht-
linge in Deutschland“ von Juni 2001 zugrunde. 
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arbeitet und leicht modifiziert worden. 
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ser, Horacio Riquelme, Joachim Walter und Axel Verderber, Os-
nabrück 1995 
– „Kinder als Opfer von Krieg und Verfolgung“, in: Psychosozia-
le Versorgung von Flüchtlingen und Migranten – eine Erfah-
rungsbilanz, hrsg. von Initiative für Internationalen 
Kulturaustausch e.V., Hildesheim-Achtum 1993 
– „Terror und Gesundheit – Ein medizinischer Ansatz zum Ver-
ständnis von Folter, Flucht und Asyl“, Weinheim 1993 
 
Salah Ahmad, Diplom-Pädagoge, Systemischer Familienthera-
peut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, ist Mitar-
beiter im Behandlungszentrum für Folteropfer Berlin. 
Veröffentlichung u.a.: 
– „Die heilende Kraft des Erzählens – Von Scheherazade lernen“, 
in: Sepp Graessner, Norbert Gurris und Christian Pross: Folter. 
An der Seite der Überlebenden. Unterstützung und Therapie, 
München 1996, S.150-167 
 
Jutta Bierwirth schreibt derzeit ihre Diplomarbeit im Fach Psy-
chologie an der Universität Bonn. Im August und September 
2000 Praktikum im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge 
(PSZ) Düsseldorf; von Februar 2002 bis Januar 2003 Honorar-
kraft; seit Februar 2003 fest angestellte Mitarbeiterin im PSZ. 
Tätigkeitsschwerpunkt: psychologische Stellungnahmen und 
Gutachten im Rahmen des Asylverfahrens. 
 
Johannes Düchting, Jurist, ist seit 1986 in den Bereichen Asyl 
und Migration beruflich tätig und seit Jahren in kurdischen Ver-
einen und in der kurdischen Solidaritätsarbeit aktiv. Darüber 
hinaus ist er Vorstandsmitglied des IMK e.V. Zahlreiche Veröf-
fentlichungen zu den Themengebieten Asyl, Migration, kurdi-
sche Geschichte und Religion, u.a.: 
– „Asyl- und Aufenthaltsrecht der ‚staatenlosen’ Kurden aus 
Syrien in der Bundesrepublik Deutschland“, in: Internationales 
Zentrum für Menschenrechte der Kurden – IMK e.V. (Hrsg.): 



 

 

Ausländer im eigenen Land. Die Situation staatenloser Kurden in 
Syrien, Bonn 2003, S.51-61 
– „Verfolgung von Frauen und deutsches Flüchtlingsrecht“, in: 
Internationales Zentrum für Menschenrechte der Kurden  – IMK 
e.V. (Hrsg.): „Mord im Namen der Ehre“. Entwicklung und Hin-
tergründe von „Ehrenmorden“ – eine in Kurdistan verbreitete 
Form der Gewalt gegen Frauen, Bonn 2003, S.75-86 
– „Stirbt der Engel Pfau“, Frankfurt am Main, Köln 1992 (zu-
sammen mit Nuh Ates) 
 
Cinur Ghaderi, Psychologische Psychotherapeutin. Seit 2001 
Therapeutin im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge Düssel-
dorf. Zuvor Leitung des Neusser Projekts „Integration Irakischer 
Flüchtlinge“ und – zusammen mit B. Wolandt-Pfeiffer – Publika-
tion des „Handbuch zur sozio-ökonomischen Integration von 
Flüchtlingen und Sozialhilfeempfängern. Fünf Module zur Integ-
ration“, hrsg. von Stadt Neuss, Neuss 1999. 
Seit 1987 freiberufliche Mitarbeit bei der kurdischen Redaktion 
des WDR, Funkhaus Europa. 
 
Karin Griese, geb. 1964, Soziologin und Lektorin; Studium der 
Soziologie, Germanistik und Psychologie in Freiburg, 1991–1994 
Wissenschaftliche Mitarbeit am Institut für Medizinsoziologie 
Freiburg (Schwerpunkt: Frauengesundheit, Qualitative Sozial-
forschung), Gründungsmitglied einer Freiburger Flüchtlingsini-
tiative und langjährige Mitarbeit, 1996–2000 Lektorin im 
Mabuse-Verlag, Frankfurt a.M. (Schwerpunkte: Frauengesund-
heit, Migration, Gen- und Reprotechnologie), seit Sommer 2000 
Referentin für Trauma -Arbeit bei medica mondiale, Köln. Veröf-
fentlichungen u.a.: 

– „Ein Angriff, der auf Zerstörung zielt. Das Trauma sexualisier-
ter Gewalt in Kriegs- und Krisengebieten, in: Dr. med. Mabuse. 
Zeitschrift im Gesundheitswesen, o.Jg. (2004) Heft Nr.147, 
Schwerpunkt-Heft „Trauma“, S.42-44 (zusammen mit Inge Joa-
chim) 



 

 

– „‚Ich hatte keine Angst davor, umgebracht zu werden. Ich hatte 
Angst, vergewaltigt zu werden’. Die Arbeit von medica mondia-
le“, in: Schlangenbrut. zeitschrift für feministisch und religiös 
interessierte frauen, o. Jg. (2002) Heft Nr.76, Schwerpunkt: Ge-
walt gegen Frauen, S.26-27 
– „Kind nach Maß. Frauen und Pränatale Diagnostik“, in: Chris-
tian Mürner et al. (Hrsg.): Schöne heile Welt? Biomedizin und die 
Normierung des Menschen, Hamburg 2000, S.97-124 
 
Knut Rauchfuss, Herausgeber dieses Bandes neben Imihan Zor-
lu, ist Arzt und Journalist. Er war mehrere Jahre in Lateinameri -
ka und im Mittleren Osten tätig und arbeitet seit der Gründung 
1997 für die Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V. Dort ist 
er u.a. Mitinitiator der Kampagne „Gerechtigkeit heilt – Kam-
pagne gegen die Straflosigkeit“. Zahlreiche Veröffentlichungen, 
zuletzt u.a.: 
– „Anklagebank statt Lehrstuhl! Der Fall Mesut Yilmaz“, hrsg. 
von Bündnis für Menschenrechte an der Ruhr-Universität Bo-
chum et al., Bochum 2003 
– „Der Susurluk Komplex. Zusammenarbeit von Staat, Paramili-
tärs und Organisiertem Verbrechen in der Türkei“, in: Dario 
Anzellini und Boris Kanzleiter (Hrsg.): Das Unternehmen Krieg. 
Paramilitärs, Warlords und Privatarmeen als Akteure der Neuen 
Kriegsordnung, Berlin Hamburg Göttingen 2003, S.53-70 
– „Kampf gegen die Straflosigkeit in Lateinamerika“ (Artikelse-
rie): 

„Gerechtigkeit nicht Rache. Aufarbeitung von Diktatur-
verbrechen in Chile“, in: ak – analyse und kritik, Zeitung für 
linke debatte und praxis, Nr.458 (18.01.2002), S.18 

„‚Wir warten noch immer ...’. Aufarbeitung von Dikta -
turverbrechen in Argentinien“, in: ak, Nr.459 (22.02.2002), S.22 
 „Der tiefe Wunsch nach Gerechtigkeit. Aufarbeitung von Men-
schenrechtsverbrechen in Peru“, in: ak, Nr.460 (22.03.2002), S.19 

 „Eine Justiz im Exil. Aufarbeitung von Menschenrechtsverbre-
chen in Guatemala“, in: ak , Nr.463 (21.06.2002), S.23 



 

 

(zusammengefasst neu veröffentlicht im Rahmen der 
Kampagne „Gerechtigkeit heilt“ unter: <http://www.bo-
alternativ.de/mfh/kampagne/texte/Chile_etc.html> 10.12.2003) 
 
Joachim Sobotta, Diplom-Pädagoge, Diplom-Sozialarbeiter, 
körperorientierter Gestalttherapeut HPG, Heilpraktiker für Psy-
chotherapie, arbeitet in der Ev. Beratungsstelle in Düsseldorf 
und in eigener Praxis – Traumatherapeutische Praxis „Kinder-
welt“ – in Mülheim/Ruhr. Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a.: 
– „‚Die Kirche muß im Dorf bleiben’ oder ‚Von der Notwendig-
keit, einen Reitunfall von einem Massaker zu unterscheiden’ –  
Kritische Anmerkungen zum Umgang mit PTSD-Diagnosen und 
zur körperorientierten Gestalttherapie extremtraumatisierter 
Flüchtlinge“, in: PSZ (Hrsg.): AUSDRUCK 1/99, Tätigkeitsbe-
richt für das Jahr 1998, Düsseldorf 1999 
– „‚... und da war es ihm, als sei ein Pfad entstanden ...’  – Thera-
pie und Umgang mit extremtraumatisierten Kindern, in: Doku-
mentation zur gleichnamigen Fachtagung im PSZ Stuttgart, hrsg. 
von Diakonisches Werk Baden-Württemberg, März 1998 
– „Kinder leiden anders ... – Anmerkungen zur Gestalttherapie 
mit Kinder- und jugendlichen Flüchtlingen“, in: Handbuch der 
Sozialarbeit, hrsg. von A. und D. Loeper, Karlsruhe 1997 
– „Die besondere Situation ‚unbegleiteter minderjähriger Flücht-
linge’“ und „Erstgespräch und Therapie bei Flüchtlingskindern“, 
in: Handbuch der Sozialarbeit, hrsg. von. A. und D. Loeper, 
Karlsruhe 1995 
– „Kindheit und Exil – Zur psychosozialen Situation und Thera-
pie minderjähriger Flüchtlinge“, hrsg. von Psychosoziales Zent-
rum für Flüchtlinge Düsseldorf, Düsseldorf 1993 
 
Hamidiye Ünal,  Diplom-Psychologin, ist Mitarbeiterin im The-
rapiezentrum für Folteropfer Köln. Veröffentlichungen u.a.: 
– „Psychotherapie bei schwertraumatisierten Flüchtlingsfrauen 
aus der Türkei“, Vortrag beim V. Deutsch-Türkischen Psychiat-
riekongress: Verrückte Grenzen – Interkulturelle Begegnungen, 
16.–20. September 2003, Universität Essen (noch ungedruckt) 



 

 

– „Umgang mit Trauma – Ziele der Traumabehandlung“, in: 
Psychotherapie im Dialog, Zeitschrift für Psychoanalyse, Syste-
mische Therapie und Verhaltenstherapie, o.Jg. (2002) Heft 2: 
Gefühle und Psychotherapie (zusammen mit Angelika Claußen) 
– „Psychosoziale und medizinische Versorgung der Flüchtlinge“, 
in: Gesundheitsversorgung der Migrantinnen in Köln – Überan-
gebot mit Defiziten. Dokumentation der Fachtagung des Kölner 
Gesundheitsforum 25.10.1995, Köln 1996 
– „Psychosoziale Situation von Flüchtlingen“, in: Sonderheft der 
Forschungsstelle für interkulturelle Studien, Migration, Kom-
munikation, Erziehung, hrsg. von Erziehungswissenschaftliche 
Fakultät der Universität zu Köln, Köln 1996 
 
Dr. med. Joachim Walter, geb. 1958, ist Kinder- und Jugendpsy-
chiater und -Psychotherapeut, psychoanalytischer Familienthe-
rapeut und Kinderarzt. Er arbeitet seit rund zwanzig Jahren auch 
mit Flüchtlingsfamilien. Zusammen mit Dr. med. Hubertus A-
dam hat er die Ambulanz für Flüchtlingskinder und ihre Famili-
en in Hamburg aufgebaut. Er ist Chefarzt des 
Kinderpsychiatrisch/psychotherapeutischen Fachkrankenhauses 
an der Luisenklinik, Bad Dürrheim. Veröffentlichungen und 
Herausgaben u.a.: 
– „Psychotherapeutische Arbeit mit Flüchtlingskindern und ihren 
Familien“, in: M. Endres und G. Biermann (Hrsg.): Traumatisie-
rungen in der Kindheit und Jugend, München, Basel 1998, S.57-
77 
– „Children – War and Persecution. Proceedings of the Congress 
Hamburg Sept. 26-29, 1993“, hrsg. zusammen mit Hubertus A-
dam, Peter Riedesser, Horacio Riquelme und Axel Verderber, 
Osnabrück 1995 
– „Krieg, Verfolgung und Trauma bei Kindern“, in: Karl Peltzer, 
Abduljawad Aycha und Elise Bittenbinder (Hrsg.): Gewalt und 
Trauma. Psychopathologie und Behandlung im Kontext von 
Flüchtlingen und Opfern organisierter Gewalt, Frankfurt/Main 
1995, S.46-67 
– „Krieg und Verfolgung – Seelische Verletzungen bei Kindern 
und Eltern“ (zusammen mit Hubertus Adam, Peter Riedesser 



 

 

und G. Romer), in: Klaus Schäffer (Hrsg.) Wir werden wieder 
glücklich sein, und alles war ein schlimmer Traum. Kinder im 
Krieg – Bilder und Texte, Freiburg im Breisgau 1994, S.151-165 
 
Imihan Zorlu, Herausgeberin dieses Bandes neben Knut Rauch-
fuss, ist Diplom-Pädagogin, Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin und arbeitet beim IMK e.V. als Psychotherapeutin 
mit Überlebenden von Krieg und Folter. 



 

 

Spendenkonto: 
Sparkasse Bochum 

BLZ: 43050001 
Kontonummer: 24401341 

 
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Büro gerne zur 
Verfügung.  
Sie können uns unter folgenden Adresse und Telefonnummer 
täglich erreichen (AB vorhanden): 

 
Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V. 

Engelsburgerstraße 168, 44793 Bochum 
Tel.: 0234-9041380, Fax: 0234-9041381 
Sprechstundentelefon: 0234-235464 

Email: mfh-bochum@gmx.de 
Homepage: http://www.bo-alternativ.de/mfh 

 
 




